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Eröffnung und Begrüßung; 
Feststellung der Beschlussfähigkeit; 
Feststellung der Tagesordnung; 
Städtepartnerschaft Leipzig und Ho-Chi-Minh-Stadt; 
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung; 
Niederschrift; 
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 31.03.2021 (Beschlussfassung 

Haushalt); 
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 21.04.2021; 
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 28.04.2021 (Fortsetzung vom 

21.04.2021); 
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 28.04.2021 (Fortsetzung vom 

21.04.2021); 
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 23.06.2021; 
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 24.06.2021 (Fortsetzung vom 

23.06.21); 
Eilentscheidung des Oberbürgermeisters; 
Mandatsveränderungen; 
Einwohneranfragen (Der Tagesordnungspunkt wird gg. 17.00 Uhr 
aufgerufen); 
- Sächsische Handlungsanweisung zur Einrichtung von Fußgänger-

überwegen; Einreicher:Max Heeke
-  Situation im Tierheim Leipzig; Einreicher:Daniela Strothmann, 

Neuer Tierschutzverein Leipzig e.V.
-  Themen aus landespolitischem Hochschulkontext – Nachfragen; 

Einreicher: Martin Trippmacher
-  Fütterungsverbot; Einreicher: Tony Kremser
-  Bekleidung zum Schutz vor Sonne und Hitze am Arbeitsplatz (Er-

zieher im Hort); Einreicher:Toni Wiechmann
-  Zukunft von Abtnaundorf; Einreicher: Gitta Martini
-  Mögliche Bewerbung der Stadt Leipzig als „European Green Capital“ 

für das Jahr 2024; Einreicher: Dieter Krause
-  Leipziger Investor betreibt eine Abzocke, ist unfair und perfide?; 

Einreicher: Matthias Malok
-  Der Geist vom Herbst 1989 in Leipzig, Einreicher: Ralf Detlef Kohl
Petitionen (werden nach TOP Einwohneranfragen aufgerufen); 
- Neue Qualitätsstandards für Fahrradstraßen nach dem Vorbild der 

Stadt Münster (Westfalen); 
- Sanierung des Elsterradweges/Fußweg im Bereich Elsterflutbett-

Rennbahn Scheibenholz; 
- Für den Erhalt des rechtsseitigen Uferweges am Elsterflutbett; 
- Mehr bezahlbare Wohnungen im Wohnkomplex Kiebitzmark ohne 

Eingriff in Grünareale; 
- Einrichtung eines FKK-Bereichs am Cospudener See; 
- Errichtung von Naturerfahrungsräumen; 
- Angleichung der emissionsbasierten Steuern, Zweckbindung der 

Hundesteuer; 
Besetzung von Gremien; 
- Stadtbezirksbeirat Alt-West (2. Änderung); 
Wahl und Entsendung der Vertreter der Stadt Leipzig in Aufsichts-
räte, Zweckverbände und Gremien, in denen die Stadt Mitglied ist; 
Personalangelegenheiten; 
- Personalangelegenheit nach § 8 Abs. 3 Nr. 4 der Hauptsatzung – Ver-

waltungsdirektorin und Zweite Betriebsleiterin der Oper Leipzig; 
- Personalangelegenheit nach § 8 Abs. 3 der Hauptsatzung – Leiter 

des Amtes für Schule; 
- Neubesetzung Friedensrichterstelle – Schiedsstellenbezirk Nord-

west/Nord; 
- Neubesetzung Friedensrichterstelle – Schiedsstellenbezirk Süd/

Südwest; 
- Neubesetzung Friedensrichterstelle – Schiedsstellenbezirk Ost/

Südost; 
- Neubesetzung Friedensrichterstelle – Schiedsstellenbezirk Mitte/

Nordost; 
Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung und Verweisung in die 

Gremien gemäß § 5 Abs. 3-5 der Geschäftsordnung (Die Anträge fin-
den Sie in der aktualisierten elektronischen Version der TO in Allris); 
Anträge zur Beschlussfassung; 
- Einführung von Marketingmaßnahmen zu nachhaltiger Mobilität 

in Leipzig; Einreicher: Fraktion Die Linke
-  Kitaplätze langfristig sichern, kommunales Eigentum stärken; Ein-

reicher: Fraktion Die Linke
-  Frauenbeauftragte in den zehn Eigenbetrieben der Stadt Leipzig; 

Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
-  Systematische Berücksichtigung der behinderungsbedingten Mobili-

tätseinschränkung von Eltern bei der Kitaplatzvergabe; Einreicher: 
Behindertenbeirat Leipzig

-  Graue Energie und Treibhausgaspotenziale bei Bauvorhaben redu-
zieren; Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

-  Digitale Zuschaltung zu Präsenzsitzungen ermöglichen; Einreicher: 
Fraktion Freibeuter

-  Anpassung der Öffnungszeiten der Wochenmärkte; Einreicher: 
Fraktion Die Linke

-  Lichtsignalanlagen an Baustellen für Verkehrsfluss optimieren; 
Einreicher: Fraktion Freibeuter

-  Instandsetzung und Instandhaltung des Kunstdenkmals Objekt-
Nr. 09293508 (Gefallenendenkmal Neustädter Markt); Einreicher: 
CDU-Fraktion

-  Veröffentlichung von Arbeitsanweisungen im Ordnungsamt; Ein-
reicher: Fraktion Freibeuter

-  Nachhaltige Graffiti-Prävention bei städtischen Bau- und Gestal-
tungsvorhaben obligatorisch berücksichtigen; Einreicher: Fraktion 
Die Linke

-  Herstellung einer Fußgängerbrücke zur Waldkapelle anlässlich 
des 200jährigen Parkjubiläums des Sternburgschen Schlossparks; 
Einreicher: Christoph Neumann, Stadtrat

-  Fahrradüberweg an Haltestelle Goerdelerring; Einreicher: Stadt-
bezirksbeirat Mitte

-  Corona-Sonderzahlungen für freie Träger der Jugendhilfe; Einrei-
cher: SR J. Nagel, SR W. Rambow, SR M. Meißner, SR M. Schmidt, 
SR Th. Köhler

-  Startschuss für Jogger und Naturschutz!, Einreicher: Pellmann, 
Sören/Neuhaus, Michael/Gebhardt, Oliver

-  Fuß- und Radweg östlich des Elsterflutbetts kurzfristig nutzbar 
machen - Potentiale einer Revitalisierung für den südlichen Auwald 
prüfen, Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

-  Die Wiederbelebung der Innenstadt qualifiziert und kooperativ 
umsetzen – City- und Stadtteilmanager*in beauftragen; Einreicher: 
Fraktion Die Linke

-  Aufhebung der Umweltzone Leipzig, Einreicher: AfD-Fraktion
-  Änderung der Wahlhelfer-Entschädigungssatzung; Einreicher: 

AfD-Fraktion
-  3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung 

ehrenamtlich Tätiger bei Wahlen und Entscheiden (Wahlhelfer-
Entschädigungssatzung) vom 13.03.2019; Einreicher: Fraktion Die 
Linke

Anfragen an den Oberbürgermeister; 
-  Wahlessen an Kitas; Einreicher: CDU-Fraktion
-  Bilanz „Mängelmelder Stadt Leipzig“ Juni 2021; Einreicher: Geb-

hardt, Oliver
-  Wo bleibt der längst beschlossene Maßnahmenkatalog zum Bienen-

schutz?; Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
-  Albrecht-Dürer-Platz in der Südvorstadt; Einreicher: Nagel, Juliane
-  Aufklärung des Stadtrates zum Einsatz der Fördermittel aus dem 

Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen / Investitionsgesetz Kohle-
regionen; Einreicher: Fraktion Die Linke

-  Abschaffung der Waffenverbotszone und Deinstallation der Schilder; 
Einreicher: Nagel, Juliane

-  Starkregenkataster und Schwammstadt Leipzig; Einreicher: SPD-
Fraktion

für die Sitzung am Mittwoch, 21.07.2021, 14:00 Uhr, ggf. Fortsetzung  
am Donnerstag, 22.07.2021, 16:00 Uhr, jeweils im Sitzungssaal des Stadtrates,  

Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Tagesordnung der Ratsversammlung
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- Schüler*innen an Schulen mit freier Trägerschaft, Einreicher: SPD-
Fraktion

- Zufahrten für Feuerwehr und Müllabfuhr gewährleisten, Einreicher: 
O. Gebhardt

- Umsetzung des Ladeninfrastrukturkonzeptes von 2000, Einreicher: 
Fraktion Bündnis 90/Dien Grünen

Bericht des Oberbürgermeisters; 
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen; 
- Entscheidung über die Annahme von Spenden, Schenkungen der

Stadt Leipzig und ähnliche Zuwendungen gemäß § 73 (5) Sächs-
GemO bis 01.06.2021.; Einreicher: Dezernat Finanzen

Vorlagen I; 
- Einführung einer Gewandhausorchester-Card im Eigenbetrieb

Gewandhaus zu Leipzig zum 01.08.2021 – Ergänzung zum Rats-
beschluss VI-DS-06441 (Entgeltordnung Gewandhaus zu Leipzig
ab der Spielzeit 2019/2020) – eilbedürftig;

- 1. Änderung des Bau- und Finanzierungsbeschlusses „Verkehr-
liche Erschließung des Gewerbegebietes Hans-Weigel-Straße“ in
Leipzig-Engelsdorf und zur „Errichtung und des Ausbaus von Ab-
wasserleitungen zur Anbindung der Unternehmen an das städtische
Versorgungsnetz“ (Bestätigung gemäß § 79 (1) SächsGemO);

- Dritte Satzung zur Änderung der Satzung der Schulbezirke der
Grundschulen der Stadt Leipzig vom 22.11.2018;

- 1. Bebauungsplan Nr. 453 „Stadtquartier Glesiener Straße“, Stadt-
bezirk Nordwest, Ortsteil Möckern, Aufstellungsbeschluss; 2.
Bebauungsplan Nr. 99 „Kasernengelände Werk Motor Möckern“,
Stadtbezirke Nordwest u. Nord, Ortsteile Möckern, Gohlis-Mitte,
Gohlis-Nord, Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses; 3. Bebau-
ungsplan Nr. 357 „EnergiePark Leipzig-Möckern“, Stadtbezirk
Nordwest, Ortsteil Möckern, Einstellung des Verfahrens;

- Integrierte Kinder- und Jugendhilfeplanung der Stadt Leipzig;
- vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 431 „Bau- und Gartenfach-

markt auf der Alten Messe“; Stadtbezirk: Mitte, Ortsteil: Zentrum-
Südost; 1. Durchführungsvertrag, 2. Satzungsbeschluss;

- Leipziger Stadtbad – Variantenvergleich zur Wiederinbetriebnahme
(Bestätigung nach § 79 (1) SächsGemO);

- dazu Antrag: Verkauf des Stadtbades stoppen!; Einreicher: Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen

- Einziehungsverfahren gemäß § 8 Sächsisches Straßengesetz (Ein-
ziehung Teilfläche des Flurstücks 4625 Gemarkung Leipzig) An-
ordnung der sofortigen Vollziehung;

- Rahmenvertrag über Beratungsleistungen mit der bbvl mbH;
- Umsetzung des Wohnungspolitischen Konzepts – Mitteleinsatz

2019/2020 (Rückblick) und Mittelfreigabe 2021/2022;
- Widmung nach § 6 Sächsisches Straßengesetz (Thieriotstraße, Flur-

stücke 18/14, 18/9, 19/19, 264/4 der Gemarkung Schönefeld);
- Umzug der ausgelagerten Klassenstufen der Max-Klinger-Schu-

le, Gymnasium der Stadt Leipzig, im Schuljahr 2021/22 an den
Standort Mannheimer Straße 128A und 128B, in Leipzig und im
Schuljahr 2022/23 an den Standort Miltitzer Weg 2/4, in Leipzig
entsprechend § 24 Sächsisches Schulgesetz;

- Planungsbeschluss zur Errichtung eines Multifunktionsgebäudes
und dessen Verkehrserschließung durch den Eigenbetrieb Städti-
sches Klinikum „St. Georg“ Leipzig;

- Zuordnung eines städtischen Grundstückes in das Vermögen des
Eigenbetriebes Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig;

- Fachförderrichtlinie Anpassung von Wohnraum an Belange von
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen in der Stadt Leipzig
(Fachförderrichtlinie Wohnraumanpassung);

- Kostenübernahme bei Unterbringung in privaten Kindertages-

einrichtungen – Überplanmäßige Aufwendungen nach § 78 in 
Anlehnung an § 79 Abs. 1 SächsGemO; 

- Beauftragung einer Untersuchung der Steuerung der Hilfen zur
Erziehung bei der Stadt Leipzig (Bestätigung gemäß § 78 in An-
lehnung an § 79 Abs. 1 SächsGemO);

- Leistungsentgelt für den Ersten Betriebsleiter des Eigenbetriebes
Stadtreinigung Leipzig;

- Leistungsentgelt für die Kaufmännische Betriebsleiterin des Eigen-
betriebes Stadtreinigung Leipzig;

- Bestätigung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung
gemäß § 81 (5) SächsGemO für die Maßnahme Busabstellplatz und 
Zufahrtsstraße Hauptbahnhof Ostseite;

- Mitgliedschaft der Lecos GmbH in der govdigital eG;
- Beitritt der Stadt in ihrer Eigenschaft als Baulastträger der öffent-

lichen Straße in die OCA (Open Traffic Systems City Association
e.V.);

- Grundsatzbeschluss für einen „Bildungscampus“ an der Arthur-
Nagel-Straße und Teilbaubeschluss für eine Grundschule mit
3-Feld-Sporthalle;

- Ankauf des Kohlrabizirkus und Übertragung an die LEVG zur
nachhaltigen Standortentwicklung (Bestätigung gemäß § 79 (1)
SächsGemO);

- Zuschuss an die Sportbäder Leipzig GmbH zum Schwimmhallen-
neubau auf dem Otto-Runki-Platz (Bestätigung gemäß § 79 (1)
SächsGemO);

- vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 388 „Quartier am Volks-
haus“, Stadtbezirk: Mitte, Ortsteil: Zentrum-Süd; Aufstellungs-
beschluss;

- Sitzungstermine der Ratsversammlung für das Jahr 2022;
- Alternative Beschaffung Schulhausbau – Abschluss eines Grund-

stückskaufvertrages mit Bauverpflichtung für ein fünfzügiges
Gymnasium mit Dreifeldsporthalle am Standort Hauptbahnhof
– Westseite;

- Planungsbeschluss Neubau einer Gemeinschaftsschule mit Sport-
halle am Dösner Weg;

- Objektkonkreter Baubeschluss Gymnasium Schraderhaus / Hein-
richstraße 36 A (ehem. Täubchenweg 26) – Umbau eines Bestands-
gebäudes zum neuen Schulstandort (Nachfolgend zum Baubeschluss 
VI-DS 05899 NF-21);

- Finanzierung Hortneubau „Werner-Vogel-Schulzentrum“, Hans-
Marchwitza-Straße 10/12, 04279 Leipzig;

- Baubeschluss Neue Nikolaischule, Gymnasium, Schönbachstr. 17
– Teilmodernisierung aufgrund Kapazitätserhöhung von Schüler- 
und Personenzahlen;

- Bau- und Ausführungsbeschluss Interim Neue Nikolaischule /
Beauftragung der LESG mit der Projektsteuerung zur Errichtung
eines temporären Raumsystems;

- Planungsbeschluss Sanierungsstrategie Schulgebäude Paunsdorf – 
Errichtung Auslagerungsschule und Komplexsanierung Oberschule 
Paunsdorf;

Informationen I; 
- Prüfergebnis zum Beschluss VII-A-01521 Beschränkungen für LKW 

ohne Abbiegeassistenten;
- Aktivitäten Innenstadt, Stadtteilzentren und Magistralen 2021/2022; 
- Monitoringbericht Wohnen 2019/2020;
- Entwicklung und Nachhaltigkeit des Spezialfonds der Stadt Leipzig;
- Jobcenter Leipzig: Zielerreichung 2020 und Zielvereinbarung 2021; 
- 17. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Oberbürgermeister

Die Sitzungen des Kreiswahlausschusses zur Bundestagswahl am 
26.09.2021 finden am 30.07.2021 (9:00 Uhr, Festsaal, Neues Rathaus) zur 
Zulassung der Wahlvorschläge und am 04.10.2021 (9:00 Uhr, Festsaal, 
Neues Rathaus) zur Feststellung des amtlichen Endergebnisses statt.
Die Sitzungen sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt.
Der Kreiswahlausschuss setzt sich aus dem Kreiswahlleiter PD Dr. 
Christian Schmitt, der stellvertretenden Kreiswahlleiterin Dr. And-
rea Schultz, den Beisitzerinnen bzw. Beisitzern Steffi Deutschmann, 

Stefanie Gruner, Bernhard Kny, Martina Drenk, Margit Weihnert, 
Stephanie Mildner-Krahl sowie den stellvertretenden Beisitzerinnen 
bzw. Beisitzern Dr. Christina Mertha, Juliane Zenner, Eric Buchmann, 
Nora Reinhardt, Heidrun Görmer und Sebastian Czich zusammen. ■

PD Dr. Christian Schmitt
Kreiswahlleiter der Wahlkreise 152 und 153 

Kreiswahlausschuss zur Bundestagswahl 2021
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Der gemeinsame Ausschuss der Zweckvereinbarung Integrierte Regional-
leitstelle zwischen dem Landkreis Nordsachsen, dem Landkreis Leipzig 
und der Stadt Leipzig tagt am 19.07., 10:00 Uhr, im Neuen Rathaus der 
Stadt Leipzig im Festsaal.
Tagesordnung der 16. Sitzung:
- Protokollkontrolle
- Wahl des/r Protokollführenden
- Sachstand Leitstelle 2025
- Statusbericht IRLS Leipzig
- Abstimmung zu weiteren Terminen des gemeinsamen Ausschusses
- nicht öffentliche Beratungsinhalte ■

(Änderungen vorbehalten.)

Gemeinsamer Ausschuss der Zweck- 
vereinbarung Integrierte Regionalleitstelle

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 19.07., 17.00 Uhr, Neues 
Rathaus, Festsaal, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
- Eröffnung und Begrüßung
- Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Feststellung der Tagesordnung
- Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 05.07.2021
- Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung
- VII-135/2021: Veräußerung städtischer Grundstücke für Eigenheime 

mittels Erbbaurecht – VII-Ifo-01772
- VII-136/2021: Liegenschaftsbericht 2020 (Berichtszeitraum 01.01.2020 

- 31.12.2020) – VII-Ifo-02940
- Anfragen, Sonstiges

Beschlüsse aus der 31. nichtöffentlichen Sitzung der VII. Wahl-
periode des Grundstücksverkehrsausschusses am 07.06.2021
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.

Beschlüsse aus der 32. öffentlichen Sitzung der VII. Wahlperiode 
des Grundstücksverkehrsausschusses am 21.06.2021
Es wurden keine Beschlüsse gefasst. ■

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 12.07., 16.30 Uhr, Neues 
Rathaus, Festsaal, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
- Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- Protokollkontrolle
- Festlegungsprotokoll der Klausur vom 21.06.2021
- Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 28.06.2021
- Corona-Sonderzahlungen für freie Träger der Jugendhilfe – VII-

A-02669
- Corona-Sonderzahlungen für freie Träger der Jugendhilfe – VII-A-

02669-VSP-01
- Nachhaltige Graffiti-Prävention bei städtischen Bau- und Gestaltungs-

vorhaben obligatorisch berücksichtigen – VII-A-02663
- Nachhaltige Graffiti-Prävention bei städtischen Bau- und Gestaltungs-

vorhaben obligatorisch berücksichtigen – VII-A-02663-VSP-01
- Beauftragung einer Untersuchung der Steuerung der Hilfen zur Er-

ziehung bei der Stadt Leipzig (Bestätigung gem. §78 in Anlehnung 
an §79 Abs. 1 SächsGemO) – VII-DS-02626

- Integrierte Kinder- und Jugendhilfeplanung der Stadt Leipzig – VII-
DS-01168-NF-01

- Entscheidungsvorschlag zur Übernahme der Trägerschaft der Schul-
sozialarbeit an der Paul-Robeson-Schule, Oberschule der Stadt
Leipzig, der Schule Wiederitzsch, Oberschule der Stadt Leipzig,
der Wilhelm-Hauff-Schule, Grundschule der Stadt Leipzig und der
Wilhelm-Wander-Schule, Grundschule der Stadt Leipzig.

- Entscheidungsvorschlag zur Bewilligung der zusätzlichen Sachkosten
Schulsozialarbeit 2021

- Entscheidungsvorschlag zur Einrichtung von Schulsozialarbeit an je 
zwei weiteren Schulen 2021 und 2022

- VII-06-21 – Förderung des Columbus Junior e. V. im Jahr 2021
- Bericht der Bürgermeisterin
- Information zur Aufnahme der Schulen in freier Trägerschaft in die 

sozialindikative Priorisierung
- Sonstiges ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses

Sitzung des Grundstücks- 
verkehrsausschusses

Sitzung des  
Jugendhilfeausschusses

Tagesordnungen für die nachstehend aufgeführten Sitzungen der 
Ortschaftsräte lagen zu Redaktionsschluss teilweise nicht vor. 
Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen sowie den 
geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte www.leipzig.de 

Ortschaftsrat Wiederitzsch
13.07.2021 um 19 Uhr, im Rathaussaal des Rathauses Wiede-
ritzsch, Delitzscher Landstraße 55, 04158 Leipzig 
- Information der DB AG zu komplexen Baumaßnahmen in Wie-

deritzsch
- Beschlussvorlage Nr. OR 16/ 38/ 2021: Bezuschussung an das Amt

für Stadtgrün und Gewässer
Ortschaftsrat Rückmarsdorf
13.07.2021 um 19 Uhr – Videokonferenz
- Auswertung Ratsversammlung Juni 2021
- Sitzungstermine 2022
- Der Ortschaftsrat in den sozialen Medien, Erweiterung der Medi-

enwirksamkeit auf Instagram
Ortschaftsrat Mölkau
13.07.2021 um 19 Uhr im Ratssaal des ehem. Gemeindeamtes 
Mölkau, Engelsdorfer Straße 90, 04316 Leipzig

Ortschaftsrat Lindenthal
13.07.2021 um 19 Uhr im Restaurant Poseidon (Vereinsraum), 
Am Freibad 1, 04158 Leipzig
- Anfragen und Anträge der Ortschaftsräte
- Sanierung des Brunnens auf dem Lindenthaler Markt
- Termine 2022
- Projekte Haushaltmittel / Brauchtumsmittel
Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg
15.07.2021 um 18.30 Uhr im Großen Saal, Große Eiche, Leipziger 
Straße 81, 04178 Leipzig
- Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 17.6.2021
- Information Sachstand Zustand „Kleine Georg-Schwarz-Brücke“
- Information Probleme auf Fußwegen und Straßen im Zusammenhang 

mit dem Glasfaserausbau
- Beschluss Sitzungstermine des Ortschaftsrates 2022
- Vergabe von Brauchtumsmitteln
Ortschaftsrat Liebertwolkwitz
15.07.2021 um 18.30 Uhr im Zimmer 2 des Rathauses Liebert-
wolkwitz, Liebertwolkwitzer Markt 1, 04288 Leipzig
- Niederschrift vom 17.06.2021
- Polizeirevier Leipzig Südost Herr Polizeidirektor Stöhr, Herr Jens

Schönrath
- Vergabe  Brauchtumsmittel 2021
- Termine für Ortschaftsratssitzung 2022
- Auswertung „POP Art Wolks“ Mobile Jugendarbeit Leipzig e.V.
- Auswertung Arbeitskreis Ortsvorsteher v. 12.07.2021 ■
(Änderungen vorbehalten)

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

Hiermit werden die Dienstausweise der Stadt Leipzig, ausgestellt auf 
die Nummern 13654 und 16452 für ungültig erklärt. ■

Dienstausweise ungültig
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Die Stadt Leipzig erlässt für die Benutzung der Leipziger Städtischen 
Bibliotheken auf der Grundlage der §§ 4; 28 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 4 und Nr. 
19; 41 Abs. 2 und 73 Abs. 2 Nr. 1 der Sächsischen Gemeindeordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 
62), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2020 
(SächsGVBl. S. 722) geändert worden ist, in Verbindung mit den §§ 3, 
9 bis 14 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), das durch 
Artikel 2 Absatz 17 des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245) 
geändert worden ist, des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), 
das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 25 des Gesetzes vom 21. Juni 2019 
(BGBl. I S. 846) geändert worden ist, der Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO, Amtsblatt der 
EU 4 S 2016, L 119 ff.), der §§ 34 Abs. 1 Bundesmeldegesetz, 29 Abs. 1 
Sächs. Meldegesetz und der Ordnung des Leihverkehrs in der Bundes-
republik Deutschland (LVO-Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 19.09.2003 in der Fassung vom 10.10.2008) folgende 

Benutzungssatzung
§ 1

Allgemeines
1. Die Leipziger Städtischen Bibliotheken (LSB) sind eine öffentliche

Kultur- und Bildungseinrichtung der Stadt Leipzig und dienen dem 
allgemeinen und politischen Informations- und Bildungsinteresse. 

2. Die zentralen Aufgaben der LSB sind neben dem Aufbau, der Struk-
turierung und der Bereitstellung von Informationen vor allem die
Vermittlung von Wissen und Kompetenzen sowie ihre Funktion
als Orte der Begegnung, der Kommunikation, der gemeinsamen
Arbeit und des gemeinsamen Spiels.

3. Entsprechend stellen die LSB Medien sowie Beratungs- und Infor-
mationsdienste für alle Bürgerinnen und Bürger, die Gäste Leipzigs, 
für die Kultur-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen der Stadt sowie 
für Einrichtungen in freier Trägerschaft, Gruppen und Initiativen
kultureller Stadtteilarbeit zur Verfügung. Sie unterstützen lebens-
langes Lernen für die nachhaltige Teilhabe an der Wissensgesellschaft 
und Chancengerechtigkeit, betreiben Leseförderung und vermitteln 
Informations- und Medienkompetenz.

4. Die LSB stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Mit-
einander in der Stadt und ihren Quartieren durch ein vielfältiges
Veranstaltungsangebot und die Bereitstellung von Flächen und
Räumen für Begegnung und kreativen Austausch. Sie fördern so
den gesellschaftlichen Diskurs, tragen zur informationellen Grund-
versorgung bei und unterstützen die Bürgerinnen und Bürger bei
demokratischer Teilhabe und politischer Willensbildung.

5. Diese Benutzungssatzung, die Gebührensatzung, der zugehörige
Gebührentarif und die auf Grund dieser Benutzungssatzung erlas-
senen besonderen Bestimmungen werden durch Aushang bekannt 
gemacht. Voraussetzung für die Benutzung der Bibliothek ist die
Anerkennung dieser Benutzungsbedingungen. Sie erfolgt durch
die Inanspruchnahme der Bibliothek und ihrer Angebote.

6. Zwischen den LSB und den Benutzenden wird ein öffentlich-recht-
liches Benutzungsverhältnis begründet. Im Falle der Nutzung von 
Bibliotheksmedien wird ein Leihverhältnis begründet, nach dem die 
LSB den Benutzenden Medien nach Maßgabe dieser Benutzungs-
ordnung auf bestimmte Zeit zur Nutzung leihweise überlassen. Nach 
Ablauf der vereinbarten Nutzungszeit sind die Benutzenden zur
Rückgabe der entliehenen Medien verpflichtet. Die Stadt Leipzig/
LSB bleiben Eigentümer der entliehenen Medien.

7. Die LSB bestimmt die Nutzungsmodalitäten ihrer Bibliotheken
und Medien. Sie ist berechtigt, Bedingungen für die Nutzung, ins-
besondere für die Ausleihe zu erlassen. Dies betrifft zum Beispiel
die Nutzungsuntersagung für einzelne Personen aus Infektions-

schutzgründen. Die jeweils aktuellen Nutzungsmodalitäten werden 
durch Aushang in den Bibliotheken bekannt gemacht.

8. Die LSB erstellen ihr Bestandsprofil frei von Einflüssen Dritter und
ohne Vorgaben zur Aufnahme oder Entfernung bestimmter Medien-
inhalte aus politischen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen.
Eine Einschränkung des Zugriffs auf Informationen findet nicht statt,
Minderjährige haben freien Zugang zum gesamten Bibliotheksbe-
stand. Eine Kontrolle der an Minderjährige ausgegebenen Medien 
findet mit Ausnahme der über die gesetzlichen Bestimmungen des
Jugendschutzes altersbeschränkten Medien (z.B. USK und FSK)
durch die Bibliothek nicht statt und liegt in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertretungen.

§ 2
Anmeldung

1. Die Erfassung und Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage
Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO. Informationen unter https://www.
leipzig.de/datenschutzerklaerung/

2. Anmeldungen erfolgen
1. durch Vorlage eines gültigen Personalausweises oder Passes,

letzteres in Verbindung mit einem Nachweis einer gültigen
deutschen Wohnadresse durch eine Meldebescheinigung bzw.
andere behördliche Dokumente, sowie der Entrichtung der
Benutzungsgebühr für den gewählten Gebührentarif bei Ge-
bührenpflicht.                      Oder

2. für gebührenpflichtige volljährige Bürgerinnen und Bürger der
Stadt Leipzig per Online-Anmeldung (unter https://stadtbiblio-
thek.leipzig.de/) durch Abschluss eines Normaltarifs.

3. Für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und 
betreute Personen ist                      schriftlich oder in elektronischer
Form (i.S.d. § 3a Abs. 2 S.4 Nr. 1 und S. 5 VwVfG) eine Einwilli-
gungserklärung des/der gesetzlichen Vertreters/Vertreterin, sowie 
eine Übernahmeerklärung hinsichtlich aller aus dem Benutzungs-
verhältnis entstehender Kosten Voraussetzung für die Anlage eines 
Benutzerkontos und die Aushändigung des Bibliotheksausweises. 
Für geschäftsunfähige Nutzer/-innen kann das Benutzungsverhält-
nis ausschließlich mit dem/der gesetzlichen Vertreter/-in begründet 
werden. Im Übrigen gilt § 2 Abs. 4 entsprechend.

4. Nach erfolgter Anmeldung nach Abs. 2 Nr. 1 erhält der/die Benut-
zende einen Bibliotheksausweis mit der entsprechenden Gültigkeit 
ausgestellt und ein Benutzerkonto für die Dauer des gewählten
Gebührentarifs wird aktiviert. Nach Anmeldung nach Abs. 2 Nr. 2 
erhält der/die Benutzende eine Benutzernummer und ein Passwort, 
mit welchen er/sie das virtuelle Angebot der Leipziger Städtischen 
Bibliotheken nutzen kann. Den Bibliotheksausweis erhält der/die
Benutzende in diesem Fall unter Vorlage der Benutzernummer und 
der unter § 2 Abs. 1 Nr. 1 genannten Dokumente.

5. Durch Anordnung der LSB oder auf Wunsch des/der gesetz-
lichen Vertreters/Vertreterin nach § 2 Nr. 3  kann die Aufnahme
aus Gründen der beiderseitigen Schadensminderungs-pflicht in
den Sondertarif erfolgen. Die Konditionen sind ein niedrigeres
Ausleihlimit für max. 5 gleichzeitige Ausleihen ohne Nutzung der 
Vormerkungs- und Bestellfunktion.

6. Der Bibliotheksausweis bleibt Eigentum der Bibliothek und ist
nicht übertragbar. Die Bibliothek ist berechtigt, die Personalien
zum vorgelegten Bibliotheksausweis zu prüfen. Ein fremder oder
ungültiger Bibliotheksausweis kann von der Bibliothek eingezogen 
werden.

7. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter öffentlicher, gemeinnütziger
oder privater Einrichtungen, die das Lesen, die Sprach- oder Me-
dienkompetenz fördern, können einen kostenlosen Ausweis zur
ausschließlich dem Zweck der jeweiligen Einrichtung dienenden
Nutzung beantragen. Sie melden sich durch schriftlichen Antrag
mit Bestätigung ihrer pädagogischen Tätigkeit bei dieser Institution 
durch deren gesetzlichen Vertreter/-in und mit einer persönlichen 
und institutionellen Haftungserklärung an. Bei der Anmeldung
legen sie zudem ihren Personalausweis bzw. ihren Reisepass in
Verbindung mit einer Meldebescheinigung vor.

Satzung über die Benutzung
der Leipziger Städtischen Bibliotheken

Beschluss vom 24.06.2021

https://www.leipzig.de/datenschutzerklaerung/
https://www.leipzig.de/datenschutzerklaerung/
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8. Bibliothekskonten können auf Antrag der Benutzenden gelöscht
werden. Ein eingerichtetes, aber nicht genutztes Benutzerkonto
wird durch die Bibliothek nach 2 Jahren automatisch gelöscht.
Voraussetzung in beiden Fällen ist, dass keine Medien- oder Ge-
bührenforderungen der Bibliothek offen sind.

§ 3
Leihfristen

1. Die entliehenen Medien sind der Bibliothek unaufgefordert und
fristgerecht zurückzugeben. Die Leihfristen und Verlängerungs-
modalitäten werden durch Aushang/Homepage bekannt gegeben.

2. Liegt für entliehene Medien keine Vorbestellung vor, kann auf
Antrag der Benutzenden die Leihfrist verlängert werden.

3. Die Bibliothek ist berechtigt, einen Antrag auf Terminverlängerung 
abzulehnen und kann die Vorlage der ausgeliehenen Medien ver-
langen.

4. Die Bibliothek kann die Entscheidung über die Ausleihe von Medien 
oder die Verlängerung der Leihfrist für entliehene Medien von der 
Rückgabe angemahnter Medien sowie von der Erfüllung bestehen-
der Zahlungsverpflichtungen abhängig machen. Eine Sperrung des
betreffenden Benutzerkontos ist sofort möglich.

§ 4
Pflichten der Benutzenden

1. Der Bibliotheksausweis ist zur Entleihe und Rückgabe von Medien 
notwendig und daher mitzuführen und auf Anforderung des Per-
sonals vorzulegen.

2. Die Benutzenden sind verpflichtet, sich über das Ende der Leihfrist
zu informieren, Medien und Einrichtungen der Bibliothek sorgfältig 
zu behandeln und sie vor Beschädigung und Verlust zu schützen.
Eine Weitergabe entliehener Medieneinheiten an Dritte ist untersagt.

3. Die Benutzenden sind verpflichtet, den Zustand und die Vollstän-
digkeit der Medien zu prüfen und etwa vorhandene offensichtliche 
Schäden sofort anzuzeigen. Erfolgt keine Anzeige, gelten die Medien 
als in einwandfreiem Zustand ausgehändigt.

4. Der Verlust und die Beschädigung entliehener Medien sind der
Bibliothek unverzüglich anzuzeigen. Beschädigungen dürfen nicht 
selbst behoben werden.

5. Bei der Nutzung des Internets sind die gesetzlichen Bestimmungen 
der DSGVO, des Urheberrechts, Strafrechts, Markenrechts und des 
Jugendschutzes zu beachten. Gesetzeswidrige Informationen dürfen 
weder genutzt noch verbreitet werden.
Insbesondere das Nutzen von Internet-Seiten mit rechtswidrigen,
insbesondere pornografischen, ausländerfeindlichen oder in sonsti-
ger Weise diskriminierenden Inhalten sowie mit Inhalten sexuellen 
Missbrauchs von Kindern und Schutzbefohlenen ist untersagt und 
strafbar.
Ebenso ist die Nutzung illegaler Tauschbörsen oder das Herunter-
laden von urheberrechtlich geschützten Dateien bzw. Werken
untersagt und strafbar.
Jeder Verstoß hiergegen wird entsprechend rechtlich verfolgt.
Die Benutzenden stellen die Stadt Leipzig vollumfänglich frei aus
der Inanspruchnahme Dritter wegen illegaler Nutzung des Inter-
net-Anschlusses der LSB.

§ 5
Haftung

1. Die Benutzenden sind verpflichtet, Veränderungen des Namens,
der Wohnanschrift oder den Verlust des Bibliotheksausweises der 

Bibliothek unverzüglich mitzuteilen.  Im Falle der Nichtanzeige 
haften die Benutzenden (bei Kindern und Jugendlichen unter 18 
Jahren und betreuten Personen der gesetzliche Vertreter) für alle 
daraus entstandenen Schäden und Kosten. Das gilt auch für die 
missbräuchliche Benutzung des Bibliotheksausweises durch Dritte.

2. Bei (Duo)-Bibliotheksausweisen und Ausweisen gemäß § 2 Abs. 6
haftet die-/derjenige im Schadensfall, die/der als Hauptnutzende 
angemeldet ist und auf deren/dessen Namen das Benutzerkonto
geführt wird.

3. Für den Verlust oder die Beschädigung von Bibliotheksgut wäh-
rend der Benutzung haften die Benutzenden bzw. ihre gesetzlichen 
Vertreter gegenüber den LSB auf Ersatz nach Maßgabe der jeweils 
geltenden Gebührensatzung der LSB.

4. Für Schäden, die durch entliehene Medien an Geräten, Dateien und 
Datenträgern der Benutzenden entstehen, übernehmen die LSB
keine Haftung.

5. Die LSB übernehmen keine Verantwortung für Inhalte, fristgerechte 
Verfügbarkeit und Qualität der bereitgestellten Medien.

6. Die LSB haften nicht für Schäden, die den Benutzenden durch Dritte 
entstehen, insbesondere für Schäden, die durch Datenmissbrauch
aufgrund unzureichenden Datenschutzes im Internet entstehen
können.

7. Die Benutzenden können sich unter eigenverantwortlicher Beach-
tung der entsprechenden urheber-, persönlichkeits- und lizenzrecht-
lichen Bestimmungen Kopien aus Medien für den eigenen privaten 
Gebrauch herstellen. Sie haften bei Verletzung der gesetzlichen
Bestimmungen.

8. Die LSB übernehmen grundsätzlich keine Aufsichtspflicht für
Minderjährige im Sinne von § 832 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch
(BGB).

§ 6
Hausrecht

Das Hausrecht liegt bei den LSB. Die Besuchenden akzeptieren die 
von den LSB erlassene Hausordnung, die in den Bibliotheksräumen 
öffentlich ausgehängt ist. Sie verpflichten sich, die Anordnungen des 
zuständigen Bibliothekspersonals zu befolgen.

§ 7
Ausschluss von der Benutzung

Bei Verstoß gegen die Benutzungs- oder Hausordnung haben die 
LSB das Recht, die Benutzenden zeitweise oder auf Dauer von der 
Benutzung der Bibliothek auszuschließen.

§ 8
Schlussbestimmungen

Diese Benutzungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung 
im Leipziger Amtsblatt in Kraft und gilt bis zum Inkrafttreten einer 
neuen Benutzungssatzung fort.
Gleichzeitig tritt die Benutzungssatzung (Beschluss Nr. DS-00617/14 
der Ratsversammlung vom 16.09.2015, veröffentlicht im Leipziger Amts-
blatt Nr. 20 vom 31.10.2015; geändert mit Beschluss Nr. VI-DS-06761 
der Ratsversammlung vom 18.04.2019, veröffentlicht im Leipziger 
Amtsblatt Nr. 9 vom 4.5.2019) außer Kraft. ■

Leipzig, 25.06.2021

Burkhard Jung
Oberbürgermeister
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Auf Grund des § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), 
die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Juli 2020 (SächsGVBl. 
S. 425) geändert worden ist und des Sächsischen Kommunalabgaben-
gesetzes (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 
2018 (SächsGVBl. S. 116), das durch Artikel 2 Absatz 17 des Gesetzes
vom 5. April 2019 (SächsGVBl.
S. 245) geändert worden ist, und der Satzung der Stadt Leipzig für die 
Nutzung der Leipziger Städtischen Bibliotheken beschließt der Stadtrat 
in seiner Sitzung am 24.06.2021 mit Beschluss-Nr. VII-DS-01744-NF-02 
folgende Gebührensatzung:

§ 1
Gebührentatbestand

Die Stadt Leipzig, Leipziger Städtische Bibliotheken, erheben für die 
Inanspruchnahme von Leistungen der Leipziger Städtischen Biblio-
theken Gebühren nach dem Gebührentarif, der als Anlage Bestandteil 
dieser Satzung ist.

§ 2
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind die Benutzenden, bei Minderjährigen und 
betreuten Personen deren gesetzliche Vertretung. Bei mehreren Ge-
bührenschuldnern haftet gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung über die Be-
nutzung der Leipziger Städtischen Bibliotheken die-/derjenige, auf 
dessen Namen das Benutzerkonto geführt wird.

§ 3
Gebührenmaßstab

1. Für die Ausleihe von Bibliotheksmedien aller Art sowie für die
Nutzung von online verfügbaren Medien und Datenbanken wird
eine Benutzungsgebühr erhoben. Die Nutzung der frei zugäng-
lichen Medien ist in den Räumen der Bibliothek kostenfrei. Den
Leipziger Städtischen Bibliotheken ist es erlaubt, maximal zu zwei 
Aktionstagen pro Jahr zwecks Neukundenwerbung einen Rabatt
von 50% auf die im Gebührentarif ausgewiesene Jahresgebühr zu
gewähren.

2. Bei Ersatz eines Bibliotheksausweises für ein aktiviertes Benutzer-
konto ist eine Bearbeitungsgebühr zu zahlen.

3. Bei Überschreitung der Leihfrist um mehr als 24 Stunden ist grund-
sätzlich eine Versäumnisgebühr zu zahlen. Bei jeder Überschreitung 
der Leihfrist für ein Medium um mehr als 7 Tage kann die Bibliothek 
maximal zwei kostenpflichtige Erinnerungen versenden. Bei einer
Überschreitung der Leihfrist um mehr als 35 Tage wird die Rück-
gabe der Medien durch kostenpflichtige Bescheide gefordert. Diese
Kosten und die Versäumnisgebühren werden durch Maßnahmen
des Verwaltungszwangs durchgesetzt.

4. Für Medien kann die Bibliothek auf Antrag der Benutzenden
gebührenpflichtige Bestellungen oder Vormerkungen entgegen-
nehmen. Die Gebühr entsteht ab Bereitstellung und ist spätestens
bei der Abholung der Medien zu entrichten. Die Gebühr fällt auch 
bei Nichtabholung an.

5. Für den Verlust oder die Beschädigung von ausgeliehenen Medien 
haben Benutzende Ersatz zu leisten. Zur Berechnung des Schadens 
werden die Reparaturkosten bzw. der Wiederbeschaffungswert des 
betreffenden Mediums zugrunde gelegt. Die Schadensersatzleistung 
erfolgt in der Regel durch Wertersatz in Geld. Es steht im Ermessen 
der Bibliothek, ein Ersatzexemplar bzw. eine Reproduktion, ein
anderes gleichwertiges Werk beschaffen zu lassen oder Wertersatz 
in Geld zu verlangen. Es entsteht unabhängig von der Art und Höhe 
der Schadenersatzleistung zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr.

6. Die Benutzenden haben die Möglichkeit, Medien, die in keiner Leip-
ziger Bibliothek vorhanden sind, nach den geltenden Bestimmungen 

Gebührensatzung der Leipziger 
Städtischen Bibliotheken

der Leihverkehrsordnung (LVO) der Bundesrepublik Deutschland 
über Fernleihe zu bestellen. Auslageersatz sowie Kosten und Ge-
bühren, die von der gebenden Institution erhoben werden, sind 
von den Benutzenden gemäß LVO zu tragen. Für die Benutzung 
der Medien gelten die Benutzungsbedingungen der entsendenden 
Bibliothek. Fernleihbestellungen werden ausschließlich am Standort 
Leipziger Stadtbibliothek entgegengenommen.

7. Die Grafiken der Artothek können gebührenpflichtig entliehen
werden. Die Ausleihe kann aus konservatorischen Gründen versagt 
werden. Es gelten die Regelungen zu den Nutzungsmodalitäten
gemäß der Satzung der Leipziger Städtischen Bibliotheken.

8. Kopien und Ausdrucke sind gebührenpflichtig. Aus konservatori-
schen Gründen erfolgen Kopien aus Sonderbeständen in gedruckter 
und digitaler Form in der Regel durch das Personal. Die Anfertigung 
von Kopien kann aus konservatorischen Gründen abgelehnt werden.

9. Gebühren für aufwändige Informationsdienstleistungen, für deren 
Erbringung ein schriftlicher Auftrag vorliegt, werden nach dem zeit-
lichen personellen Aufwand, der für das Erbringen der Information 
notwendig ist, berechnet.

10. Für das Versenden von Benachrichtigungen, Erinnerungen, Mah-
nungen, Bescheide, Kopien oder Leihverkehrsbestellungen über
Briefzustellung wird ein Auslagenersatz erhoben.

11. Für Adressermittlungen fallen Gebühren an.
12. Bei der Öffnung eines Garderobenfachs durch Servicepersonal wird 

eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Für den durch den Verlust des
Garderobenschlüssels entstandenen Schaden haben Benutzende
Ersatz zu leisten.

13. Bibliotheksführungen und Veranstaltungen zur Vermittlung von
Informationsund Medienkompetenz sind gebührenfrei. Für Veran-
staltungen wie Autorenlesungen können gesonderte Eintrittsgelder 
erhoben werden.

§ 4
Entstehung und Fälligkeit der Gebühren

1. Die Benutzungsgebühr ist sofort und als Gesamtsumme fällig. Eine 
Rückerstattung ist nicht möglich.

2. Bei Verlängerung der Leihfrist über den bezahlten Zeitraum hinaus 
wird die Benutzungsgebühr ebenfalls fällig.

3. Weitere Gebühren werden mit der Ausleihe oder der Rückgabe
der Medien oder nach der erbrachten Leistung bzw. nach ihrem
Entstehen nach Fristüberschreitung sofort fällig.

4. Rückständige Gebühren werden nach den Vorschriften des Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzes für den Freistaat Sachsen vollstreckt. 
Die entstehenden Kosten haben die Schuldnerinnen bzw. Schuldner 
zu tragen.

§ 5
Inkrafttreten

Die Gebührensatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im 
Leipziger Amtsblatt in Kraft und gilt bis zum Inkrafttreten einer neuen 
Gebührensatzung fort. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung vom 
16.09.2015 und Änderung vom 18.4.2019 (Beschluss Nr. DS-00617/14 
der Ratsversammlung vom 16.09.2015, veröffentlicht im Leipziger Amts-
blatt Nr. 20 vom 31.10.2015; geändert mit Beschluss Nr. VI-DS-06761 
der Ratsversammlung vom 18.04.2019, veröffentlicht im Leipziger 
Amtsblatt Nr. 9 vom 4.5.2019) außer Kraft. ■

Leipzig, 25.06.2021

Burkhard Jung 
Oberbürgermeister

Anlage: Gebührentarife
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Anlage: Gebührentarife

1 Benutzungsgebühren

Aktiviertes 
Benutzerkonto für
den Zeitraum

Bedingungen Höhe der 
Gebühren

Normaltarif 12 Monate Nicht übertragbarer Benutzerausweis ** 20,00 €

DUO-Ausweis 12 Monate Nicht übertragbarer Benutzerausweis für 2
Erwachsene ** 30,00 €

Sondertarif 12 Monate
Nicht übertragbarer Benutzerausweis** für max.5 gleichzeitige Aus-
leihen ohne Nutzung der
Vormerkungs- und Bestellfunktion*

10,00 €

Schnuppertarif 1 Monat Nicht übertragbarer Benutzerausweis /
keine Ermäßigung, keine Leihfristverlängerung 5,00 €

* gemäß Satzung der LSB; § 2 Abs.5
** Bei Vorlage des Leipzig-Passes wird nach den geltenden Bestimmungen eine Ermäßigung von 50 % gewährt.

Den Leipziger Städtischen Bibliotheken ist es vorbehalten, maximal zu 
zwei Aktionstagen zwecks Neukundenwerbung einen Rabatt von 50% 
auf die im Gebührentarif ausgewiesene Jahresgebühr zu gewähren.

Pro Benutzerin/Benutzer wird nur ein Ermäßigungsgrund anerkannt, 
eine Staffelung von Ermäßigungsgründen ist nicht möglich.

Einen kostenfreien, nicht übertragbaren Benutzerausweis erhalten

• Bibliotheksbenutzende bis zum vollendetem 19.Lebensjahr

• Bibliotheksbenutzende bis zum vollendeten 19. Lebensjahr für max. 
5 gleichzeitige Ausleihen ohne Nutzung der Vormerkungs- und
Bestellfunktion (gemäß Satzung der LSB; § 2 Abs. 5)

• Mitarbeitende in öffentlichen, gemeinnützigen oder privaten Ein-
richtungen (gemäß Satzung der LSB § 2 Abs. 7)

• Mitgliedschaft im Verein zur Förderung der Leipziger Städtischen 
Bibliotheken e. V. bei Vorlage des Mitgliedsausweises

• Beschäftigte der Stadt Leipzig ausschließlich zur dienstlichen Nut-
zung bei Vorlage des Dienstausweises oder eines entsprechenden
Nachweises

2 Weitere Gebühren

Höhe der Gebühren

Bearbeitungsgebühr für 
den Ersatz eines Biblio-
theksausweises

Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 19. Lebensjahr 2,50 €

Ab vollendeten 19. Lebensjahr 5,00 €

Versäumnisgebühr bei 
Leihfristüberschreitung

Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 19. Lebensjahr 0,20 € je Medieneinheit und 
Öffnungstag bis max. 4,00 €

Ab vollendeten 19. Lebensjahr 0,40 € je Medieneinheit und 
Öffnungstag bis max. 8,00 €

Gebühr für Erinnerun-
gen

1. Erinnerungsschreiben 1,00 €

2. Erinnerungsschreiben 3,00 €

Gebühr für eine Bestellung / Vormerkung 1,00 €

Bearbeitungsgebühr im 
Schadensersatzfall

Einarbeitung eines Ersatzexemplars für ein beschädigtes oder in Verlust ge-
ratenes Medium bzw. verlorene Beilagen

4,00 €

Für Beschädigungen an Medien, Hüllen und Etiketten 3,00 €

Fernleihbestellung

Auslagenersatz je Online-Bestellung gemäß Leihverkehrsordnung (LVO) der 
Bundesrepublik Deutschland. Gebühren, die von der gebenden Institution 
erhoben werden, sind von den Benutzenden gemäß LVO zusätzlich zu tragen

5,00 €
inkl. Rückversand zzgl. wei-

tere evtl. Kosten
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Bearbeitungsgebühr für die Entleihung von Beständen aus der Artothek 10,00 € pro Grafik

Gebühr für die 
Anfertigung von 
Ausdrucken und Kopien

Computerausdrucke A 4 Format 0,10 € pro Seite

Gedruckte Kopien von Mikrofilmen 0,20 € pro Seite

Mit Kopierer, Readerprinter, Scanner - A 4 Format 0,20 € pro Seite

Mit Kopierer, Readerprinter, Scanner - A 3 Format 0,40 € pro Seite

Kopien von Handschriften und Rara mit Kopierer oder Readerprinter oder 
Scanner - A 4 Format

1,00 € pro Seite

Kopien von Handschriften und Rara mit Kopierer oder Readerprinter oder 
Scanner - A 3 Format

1,50 € pro Seite

Scan pro Aufnahme (<=300 dpi, hochauflösend) inkl. Übermittlung auf elek-
tronischem Weg

2,00 €

pro zur Verfügung gestelltem Datenträger (CD/DVD) 2,50 €

Gebühr für umfangreiche Informations- und Rechercheleistungen 10,00 €
je begonnene 15 Minuten

Auslagen für das Versenden auf postalischem Weg von Benachrichtigungen, Erinnerungen, Kopien, 
Leihverkehrsbestellungen.

0,70 €

Adressermittlung 5,00 €

Öffnung eines Garderobenfachs bei Nichtvorlage bzw. Verlust des Schlüssels zum Ende der Öffnungszeit 10,00 €

Verlust des Garderobenschlüssels Auslagenersatz

Eintrittsgelder für ausgewählte Veranstaltungen (z.B. Lesungen) * 0,00 € – 30,00 €

* Bei Vorlage des Leipzig-Passes wird nach den geltenden Bestimmungen eine Ermäßigung von 50 % auf Eintrittsgelder gewährt.
Pro Benutzende wird nur ein Ermäßigungsgrund anerkannt, eine Staffelung von Ermäßigungsgründen ist nicht möglich.

Lage:  Althener Straße 2/2a
Gemarkung: Engelsdorf

 Flurstück: 144/4
Grundstücksgröße: 1.197 m²

 Lage: Hermann-Liebmann-Straße 43
Gemarkung: Volkmarsdorf

 Flurstück: 643
Grundstücksgröße: 407 m²

 Lage: Sternenstraße 17
Gemarkung: Sommerfeld
Flurstücke: 219/b, 219/7, 219/9
Grundstücksgröße: 1.002 m²

Die LWB mbH stellt im Wege von Konzeptverfahren die o. g. bebauten 
Grundstücke zur Bestellung von Erbbaurechten bereit. Das Konzeptverfah-
ren richtet sich an Planungs- und Baugemeinschaften zur Selbstnutzung 
oder an Bauwillige, die sich als Träger gemeinschaftlicher Wohnformen 
engagieren. Nach der hiermit beginnenden Ankündigungsphase folgt 
ab März 2022 der dreimonatige Ausschreibungszeitraum. Bewerbungen 
sind bitte mit den geforderten Unterlagen bis zum 31.05.2022 bei der 
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Wintergartenstraße4, 
04103 Leipzig einzureichen. ■                      (Angaben ohne Gewähr)

Konzeptverfahren der  
LWB mbH zur Bestellung 

von Erbbaurechten

www.netzwerk-leipziger-freiheit-de/ausschreibungen
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Der Jahresabschluss des Städtischen Eigenbetriebes Behindertenhilfe 
wurde geprüft von der BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig. 
Wiedergabe des Bestätigungsvermerks: „Unter der Bedingung, dass der 
Jahresabschluss des Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe, Leipzig, 
für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
in der Fassung festgestellt wird, die diesem Jahresabschluss zugrunde 
gelegt worden ist, erteilen wir den nachstehenden Bestätigungsvermerk: 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe, Leipzig 

PRÜFUNGSURTEILE:
Wir haben den Jahresabschluss des Städtischer Eigenbetrieb Behin-
dertenhilfe, Leipzig, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 
vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des 
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe für das Wirtschaftsjahr 
vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse 
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Be-

langen den Vorschriften des § 31 Abs. 1 Satz 2 SächsEigBVO i. V. m. 
den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 
und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2019 sowie
seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2019 bis
zum 31. Dezember 2019 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes
Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belan-
gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den Vorschriften des § 31 Abs. 1 Satz 2 SächsEigBVO
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend dar. Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB i. V. m. § 33 Abs.
1 SächsEigBVO erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts geführt hat.

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE: 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB i. V. m. § 32 Abs. 2 
SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANT-
WORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES 
JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS“ unseres Be-
stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung 
mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere aufschiebend bedingt erteilten 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER UND DES 
BETRIEBSAUSSCHUSSES FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEN 
LAGEBERICHT: 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des § 31 Abs. 1 Satz 2 
SächsEigBVO in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur 

Feststellung des Jahresabschlusses für das 
Wirtschaftsjahr 01.01.2019 bis 31.12.2019 

für den Städtischen Eigenbetrieb  
Behindertenhilfe, Leipzig

Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung am 19.05.2021 den Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 01.01.2019 bis 31.12.2019 festgestellt. Gemäß 
§ 19 des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes bzw. § 34 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung wird das Jahresergebnis wie folgt bekannt gegeben:
1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 in der Fassung vom 03.04.2020 (Anlage 2) wird festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 4.506,95 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2019 bis 31.12.2019 Entlastung erteilt.

Anlage 2 zu Beschlusspunkt 1. 31.12.2019
Bilanzsumme in Euro 37.272.092,14
davon entfallen

Aktiva Passiva 
Anlagevermögen 31.955.223,02 Eigenkapital 511.290,00
Umlaufvermögen  5.265.606,30 Kapitalrücklage 3.644.237,45
Kassenbestand 31.792,15 Gewinnrücklage 1.096.450,19
Rechnungsabgrenzungsposten 19.470,67 Verlustvortrag Vorjahre -408.225,18

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 4.506,95
Sonderposten für Investitionszuschüsse 19.370.433,34
Rückstellungen 940.340,00
Verbindlichkeiten 12.092.590,04
Rechnungsabgrenzungsposten 20.469,35

Summe der Erträge 31.707.263,58
Summe der Aufwendungen 31.702.756,63
Jahresüberschuss 4.506,95
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Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsäch-
liche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. Außerdem 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung 
des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des 
§ 31 Abs. 1 Satz 2 SächsEigBVO entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet
haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim-
mung mit den anzuwendenden Vorschriften des § 31 Abs. 1 Satz
2 SächsEigBVO zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG 
DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS: 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des 
§ 31 Abs. 1 Satz 2 SächsEigBVO entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. Hinreichende
Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB i. V. m. § 32 Abs. 2
SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – be-

absichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im
Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner
Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jah-
resabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für

die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maß-
nahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs 
abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von
den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigen-
betriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben un-
angemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren.
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch
dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt 
des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresab-
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte
Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten be-
deutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ab-
leitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen.
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben
wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko,
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen. Wir erörtern mit den für die Überwachung
Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen.“

Öffentliche Auslegung: Der Jahresabschluss 2019 liegt in der Zeit vom 
12.07.2021 bis 21.07.2021 von 09:00 bis 15:00 Uhr in der Geschäftsstelle 
des Städtischen Eigenbetriebes Behindertenhilfe, Rosa-Luxemburg-
Straße 30, 04103 Leipzig öffentlich aus.  ■
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Am Sonntag, den 25. Juli 2021, findet rund um den Kulkwitzer See der 
38. Leipziger Triathlon statt. Bei diesem breitensportlichen Ereignis
werden insgesamt 1.600 Sportler an den Start gehen und den Süd-
Westen von Leipzig in ein Triathlon-Areal verwandeln.
Gestartet wird in zwei Staffeln über die Distanzen des Olympischen
Triathlons und Fitnesstriathlons.
Die Radstrecke verläuft vom Gelände des Kulkwitzer Sees zum Gast-
hof Lausen –> Lausener Straße –> Seebenischer Straße –> Rehbacher
Straße –> Rippachtalstraße –> Gerhard-Ellrodt-Straße –> Regenbogen 
–> Zur Heide und wieder Lausener Straße. Diese Runde wird viermal 
bzw. zweimal absolviert. Die anschließenden Laufstrecken führen
entlang des Sees in Richtung Göhrenz, über den Lausener Weg und
den Gasthof Lausen zurück zum See.
Die Radstrecke der Triathleten ist in der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr voll 
gesperrt, die Aufbauarbeiten für die Streckensperrungen beginnen bereits 
ab 09:00 Uhr, die Abbauarbeiten werden bis ca. 18:00 Uhr andauern.
Die Rippachtalstraße wird voll gesperrt. Die Umleitung führt in
stadtauswärtige Fahrtrichtung über die Gerhard-Ellrodt-Straße,
Dieskaustraße, Knautnaundorfer Straße und B 186 zur Autobahn.
Die stadteinwärtige Fahrtrichtung wird über Markranstädt und die
Lützner Straße umgeleitet.

38. Leipziger Triathlon am 25.07.2021
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25. Juli 2021

Gerhard-Elrodt Straße

Lausner Weg
Ratzelstraße
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Rehbacher Straße 

Zur HeideStaffe
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Albersdorfer Straße

Raiffeisenstraße

Seebenischer Straße

Straße am
 See

Richtung A38

Regenbogen

Aus Sicherheitsgründen und zur Gewährleistung der Durchfahrts-
breiten ist es notwendig, die Straßen entlang der Wettkampfstrecken 
freizuhalten. Die Verkehrsteilnehmer werden daher gebeten, die 
angeordneten Haltverbote zu beachten und geparkte Fahrzeuge von 
der Wettkampfstrecke zu entfernen.
Die Buslinie 61 verkehrt zwischen 09:15 Uhr und 18:00 Uhr nur zwi-
schen Schönau, Weißdornstraße und Lausen, Buswendestelle. Alle 
Haltestellen zwischen Lausen, Buswendestelle und Lausen, Wolken-
weg entfallen in diesem Zeitraum. Die Fahrten des ALITA162 zwischen 
Huttenstraße und Siedlung Florian Geyer entfallen ebenfalls ab 09:00 
Uhr. Bitte beachten Sie die gesonderten Informationen der LVB. 
Die Triathlon-Veranstaltung findet unter strikter Beachtung der gel-
tenden Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung, insbesondere der 
Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln statt. Dazu wurde ein 
mit dem Gesundheitsamt der Stadt Leipzig abgestimmtes Hygiene-
konzept erarbeitet. 
Wir bitten Besucher und Tagestouristen des Kulkwitzer Sees an diesem 
Tag, sich ebenfalls an die geltenden Abstandsregeln zu halten und 
sich und die Sportler nicht zu gefährden. ■

Ordnungsamt 
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Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung der Stadt Leipzig hat 
Daten des Liegenschaftskatasters aufgrund Gebäude- bzw. Nutzungs-
erfassung aus Luftbilderzeugnissen geändert.

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Leipzig (0415): 1579, 1618/2, 1618, 1639/2, 1642/i, 1649/e, 
1653/3, 1653/g, 1655/b, 1657/1, 1657, 1660, 1664/1, 1666/c, 1670/b, 
1681/5, 1688/a, 1689/a, 1691, 1699/a, 1711, 1717, 1722, 1731, 1737/b, 
1745/6, 1745/8, 1747/4, 1750/a, 1756, 1757/a, 1757, 1758, 1759, 1760/1, 
1761/1, 1762, 1774/3, 1774/4, 1779/3, 1779/5, 1782, 1804, 1824/i, 1880/a, 
3662/2, 3663/a, 3789, 3869/2, 3918/23, 3918/41, 3966/4, 3966/7, 3997, 
4431/1, 4507/2, 4507/3, 4507/4, 4564, 4856; Gemarkung Reudnitz 
(0430): 859/9

Art der Änderung
• Veränderung von Gebäudedaten
• Veränderung der tatsächlichen Nutzung
Allen Betroffenen wird die Änderung der Daten des Liegenschafts-
katasters durch Offenlegung bekannt gemacht. Die Ermächtigung zur
Bekanntgabe auf diesem Wege ergibt sich aus § 14 Abs. 7 SächsVermKatG1.
Die kreisfreie Stadt Leipzig ist nach § 2 des SächsVermKatG für die Fort-
führung der Daten des Liegenschaftskatasters für das Gebiet der Stadt
Leipzig zuständig. Der Änderung der Daten des Liegenschaftskatasters 
liegen die Vorschriften des § 14 SächsVermKatG zugrunde.
Die Unterlagen liegen

ab dem 12.07.2021 bis zum 11.08.2021
bei der Stadt Leipzig im Amt für Geoinformation und Bodenord-
nung, Burgplatz 1, 04109 Leipzig, Stadthaus Zi. 429,
Mo.-Fr.  09.00-12.00 Uhr und
Mo.-Do. 13.00-16.00 Uhr

zur Einsichtnahme bereit. Terminvereinbarungen sind unter Tel. 0341/ 
123 5034 bzw. unter der Postanschrift (Stadt Leipzig, Amt für Geo-
information und Bodenordnung, 04092 Leipzig) möglich. Zugehörige 
Unterlagen können auch unter www.leipzig.de eingesehen werden.
Nach § 14 Abs. 7 Satz 5 SächsVermKatG gilt die Änderung der Daten 
des Liegenschaftskatasters sieben Tage nach Ablauf der Offenlegungs-
frist als bekannt gegeben.
Für Fragen stehen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle während der 
Öffnungszeiten zur Verfügung. In der Geschäftsstelle besteht auch 
die Möglichkeit, weitere Unterlagen zu den Änderungen einzusehen.

Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung der Stadt Leipzig hat 
Daten des Liegenschaftskatasters aufgrund Gebäude- bzw. Nutzungs-
erfassung aus Luftbilderzeugnissen geändert.

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Möckern (0423): 247/5, 247/7, 247/8, 247/9, 247/10, 247/11, 
247/12, 247/b, 247/c, 247/f, 247/l, 248/2, 248/f, 248/g, 248/l, 248/m, 
248/n, 248/o, 248/p, 248/q, 248/r, 248/t, 248/u, 248/z, 248/14, 248/17, 
248/21, 248/25, 248/27, 249/2, 249/3, 249/4, 249/5, 249/7, 250/17, 
250/26, 250/28, 250/30, 250/32, 250/35, 250/38, 250/45, 251/1, 251/2, 
251/4, 251/5, 252/2, 252/3, 252/5, 252/9, 252/10, 252/11, 303/6, 303/11, 
400, 403, 404/a, 406, 408, 512, 513, 514, 515, 524/3, 535, 536, 537, 538, 
539, 540, 542, 543, 545, 548, 551, 552, 554, 556, 558, 809, 810; Gemarkung 
Holzhausen (5548): 124/4, 124/c, 124/l, 124/q, 124/w, 124/z, 126/17, 
126/18, 126/19, 130/3, 130/e, 130/f, 130/q, 130/z, 130/10, 130/11, 136/3, 
136/4, 136/d, 136/z, 153/1, 153/2, 154/2, 156/z, 156/10, 157/5, 157/6, 
157/8, 157/x, 157/z, 157/25, 157/26, 157/28, 157/31, 157/32, 158/1, 
158/7, 158/i, 158/l, 158/v, 158/14, 159/2, 159/5, 159/b, 159/c, 159/w, 
159, 160/5, 160/f, 160/i, 162/1, 162/g, 163/2, 163/6, 163/7, 163/8, 
163/9, 163/f, 163/g, 163/x, 163/10, 163/13, 173/b, 173/c, 173, 185/7, 

Offenlegung der Änderung von Daten des  
Liegenschaftskatasters gemäß § 14 Abs. 7  

Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz
185/a, 185/b, 586/1, 632, 633, 646, 659, 685/a, 691, 692, 694, 695, 698, 
714/2, 714/k, 716, 726/2, 727, 728, 730, 732/1, 734, 743, 744, 745/2, 757, 
775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 
807, 808, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 865/1, 
891/2; Gemarkung Lindenthal (5575): 148/k, 148/l, 148/m, 148/n, 
154/13; Gemarkung Zweinaundorf (5593): 82

Art der Änderung
• Veränderung von Gebäudedaten
• Veränderung der tatsächlichen Nutzung

Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung der Stadt Leipzig hat 
Daten des Liegenschaftskatasters aufgrund Berichtigung des Liegen-
schaftskatasters durch die untere Vermessungsbehörde geändert.

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Knauthain (0412): 649, 654, 655, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 
667, 668, 669, 697, 698, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 
712, 713, 714, 715, 716, 717/1, 718, 719, 730/1, 730/2, 747, 748, 749, 750, 
751, 752, 753, 754, 755, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 
811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 848/13, 848/14, 848/17, 850, 860

Art der Änderung
• Berichtigung eines Zeichenfehlers
• Korrektur eines Darstellungsfehlers

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Die Berichtigung eines Zeichenfehlers stellt einen Verwaltungsakt dar, 
gegen den innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
eingelegt werden kann. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation und Bodenordnung, 
Burgplatz 1, 04109 Leipzig oder beim Staatsbetrieb Geobasisinformation 
und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, zu erheben. 
Der Widerspruch kann auch in qualifizierter elektronischer Form nach 
dem Vertrauensdienstegesetz unter geoinformation@leipzig.de oder 
mittels absenderbestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.de ein-
gelegt werden.
Allen Betroffenen wird die Änderung der Daten des Liegenschafts-
katasters durch Offenlegung bekannt gemacht. Die Ermächtigung zur 
Bekanntgabe auf diesem Wege ergibt sich aus § 14 Abs. 7 SächsVermKatG1.
Die kreisfreie Stadt Leipzig ist nach § 2 des SächsVermKatG für die Fort-
führung der Daten des Liegenschaftskatasters für das Gebiet der Stadt 
Leipzig zuständig. Der Änderung der Daten des Liegenschaftskatasters 
liegen die Vorschriften des § 14 SächsVermKatG zugrunde.
Die Unterlagen liegen

ab dem 12.07.2021 bis zum 11.08.2021
bei der Stadt Leipzig im Amt für Geoinformation und Bodenord-
nung,Burgplatz 1, 04109 Leipzig, Stadthaus Zi. 427,
Mo.-Fr.  09.00-12.00 Uhr und
Mo.-Do. 13.00-16.00 Uhr

zur Einsichtnahme bereit. Terminvereinbarungen sind unter Tel. 0341/ 
123 5057 bzw. unter der Postanschrift (Stadt Leipzig, Amt für Geo-
information und Bodenordnung, 04092 Leipzig) möglich. Zugehörige 
Unterlagen können auch unter www.leipzig.de eingesehen werden.
Nach § 14 Abs. 7 Satz 5 SächsVermKatG gilt die Änderung der Daten 
des Liegenschaftskatasters sieben Tage nach Ablauf der Offenlegungs-
frist als bekannt gegeben.
Für Fragen stehen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle während der 
Öffnungszeiten zur Verfügung. In der Geschäftsstelle besteht auch die 
Möglichkeit, weitere Unterlagen zu den Änderungen einzusehen. ■

1  Gesetz über das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskataster im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz – Sächs-
VermKatG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt durch das Gesetz vom 03. Februar 2021 (SächsGVBl. S. 242) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung.
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An den Flurstücken: 636/8, 636/9, 636/10, 636/11, 636/25, 636/26, 
636/27, 636/31, 636/32, 636/45, 636/46, 636/47, 636/49, 636/r, 1276/2  
in der Gemeinde Leipzig, Gemarkung Lindenau wurden die Flur- 
stücksgrenzen durch eine Katastervermessung bestimmt und abge-
markt.
Anlass der Grenzbestimmung war die Berichtigung fehlerhafter Daten 
des Liegenschaftskatasters (§14 (3) Sächsisches Vermessungs- und 
Katastergesetz – SächsVermKatG). Die aufgrund dieses Gesetzes 
ausgeführten örtlichen Arbeiten erfolgten in der Zeit vom 30.09.2020 
bis 01.07.2021.
Allen betroffenen Eigentümern und Erbbauberechtigten  werden die 
Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung durch Offenlegung 
bekannt gemacht. Die Ermächtigung zur Bekanntgabe von Verwal-
tungsakten auf diesem Weg ergibt sich aus §17 (1) der Verordnung 
des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchführung des 
Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes (Durchführungsver-
ordnung zum Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz – Sächs-
VermKatGDVO) vom 6. Juli 2011, zuletzt geändert durch Verordnung 
des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Änderung der 
Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermessungs- und 
Katastergesetz vom 31. Januar 2018 (SächsGVBl. S. 42).
Die Ergebnisse der Grenzbestimmungen und Abmarkungen liegen in 

der Zeit vom 20.07.2021 bis zum 19.08.2021 im Amt für Geoinformation 
und Bodenordnung der Stadt Leipzig (Stadthaus, 4. Etage, Raum SH 
414), Burgplatz 1, 04109 Leipzig, während der Dienstzeiten (Mo. 9:00-
12:00 Uhr, Di. 9:00-12:00 Uhr und 13:00-17:00 Uhr, Do. 12:00-16:00 Uhr, 
Fr. 9:00-12:00 Uhr) zur Einsichtnahme bereit.
Gemäß §17 (1) Satz 5 SächsVermKatGDVO gelten die Ergebnisse 
der Grenzbestimmungen und Abmarkungen ab dem 26.08.2021 als 
bekannt gegeben.
Für Rückfragen stehen Ihnen Herr Dähne (Tel. 0341/1 23 50 70) und 
Herr Schrörs (Tel. 0341/1 23 50 21) gern zur Verfügung.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenzbestimmungen und Ab-
markungen kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation 
und Bodenordnung, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucher-
anschrift: Burgplatz 1, 04109 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. 
Der Widerspruch kann auch in qualifizierter elektronischer Form 
nach dem Vertrauensdienstegesetz unter geoinformation@leipzig.de 
oder mittels absenderbestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden. Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung 

Offenlegung der Ergebnisse von  
Grenzbestimmungen und Abmarkungen

Gemäß § 17 (1) der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchführung des Sächsischen Vermessungs-  
und Katastergesetzes (Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz – SächsVermKatGDVO) vom 6. Juli 
2011, zuletzt geändert durch Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Änderung der Durchführungsverordnung zum 
Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz vom 31. Januar 2018 (SächsGVBl. S. 42) im Zusammenhang mit dem Gesetz über das amtliche 
Vermessungswesen und das Liegenschaftskataster im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz - SächsVermKatG) vom 
29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Februar 2021 (SächsGVBl. S. 242) geändert worden ist.

§ 5
Betreten von Flurstücken und baulichen Anlagen

(1) Personen, die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen, sind befugt, 
Flurstücke und bauliche Anlagen zu betreten und zu befahren sowie die 
erforderlichen Arbeiten vorzunehmen. Sie können bei einer Katasterver-
messung oder Abmarkung Personen hinzuziehen, die am Ergebnis dieser 
Arbeiten ein rechtliches Interesse haben. Das Betreten von Wohnungen 
ist nur mit Einwilligung des Wohnungsinhabers zulässig.

(2) Dem Eigentümer eines Flurstücks oder einer baulichen Anlage, bei
Wohnungseigentum dem Verwalter, ist die Absicht, das Flurstück oder 
die bauliche Anlage zu betreten oder zu befahren, rechtzeitig anzu-
kündigen. Der Besitzer eines Flurstückes oder einer baulichen Anlage 
soll über die Absicht des Betretens oder Befahrens informiert werden. 
Ergibt sich erst während der Vermessungsarbeiten die Notwendigkeit 
für das Betreten oder Befahren, hat die Benachrichtigung des Eigen-
tümers oder Verwalters unverzüglich nachträglich zu erfolgen. Eine
Ankündigung, Benachrichtigung oder Information ist nicht erforderlich,
wenn Flurstücke oder bauliche Anlagen öffentlich zugänglich sind.

§ 14
Fortführung, Berichtigung und Erneuerung  

des Liegenschaftskatasters
(3) Fehlerhafte Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters sind von Amts

wegen von den unteren Vermessungsbehörden auf ihre Kosten zu
berichtigen. Für die Berichtigung erforderliche Katastervermessungen 
und Abmarkungen sind von den unteren Vermessungsbehörden von 
Amts wegen durchzuführen. Absatz 4 bleibt unberührt. Eine Berichti-
gung von Amts wegen erfolgt auch dann, wenn eine Berichtigung der 
Bestandsdaten im Liegenschaftskataster erforderlich ist, weil aufgrund 
der Bestandskraft anderer Entscheidungen oder Verzeichnisse diese
das amtliche Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 Abs. 2 der 
Grundbuchordnung bilden.

§ 16
Grenzbestimmung

(1) Flurstücksgrenzen werden bestimmt durch Katastervermessungen zur 
erstmaligen Festlegung einer Flurstücksgrenze im Liegenschaftskataster 
(Grenzfeststellung) oder durch Katastervermessungen zur Übertragung
einer im Liegenschaftskataster festgelegten Flurstücksgrenze in die
Örtlichkeit (Grenzwiederherstellung) oder durch Ergebnisse öffentlich-

rechtlicher Bodenordnungsverfahren.
(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, werden Katastervermessungen auf

Antrag vorgenommen. Antragsberechtigt sind Flurstückseigentümer
sowie Behörden im Rahmen ihrer Aufgaben.

(3) Zur Anhörung der Beteiligten bei einer Grenzbestimmung ist ein
Grenztermin durchzuführen. Den Beteiligten sind Zeitpunkt und Ort 
rechtzeitig anzukündigen und die für die Grenzbestimmung maß-
gebenden Tatsachen mitzuteilen. Dabei sind sie darauf hinzuweisen,
dass auch ohne ihre Anwesenheit Grenzen bestimmt werden können. 
Über den Grenztermin ist eine Niederschrift zu fertigen. Beteiligter ist 
auch derjenige, dessen Flurstück vom Ergebnis der Grenzbestimmung 
berührt ist. Bei einer Sonderung ist kein Grenztermin erforderlich.

(4) Lässt sich eine Flurstücksgrenze nach dem Liegenschaftskataster nicht 
wiederherstellen, erfolgt die Grenzbestimmung auf der Grundlage einer
Vereinbarung der beteiligten Grundstückseigentümer aufgrund einer 
Grenzverhandlung. Die Verhandlung über den Grenzverlauf ist von
dem die Katastervermessung durchführenden Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieur zu führen, im Übrigen vom Leiter der zustän-
digen Vermessungsbehörde oder von einem von diesem beauftragten 
Mitarbeiter der Behörde.

(5) Erfolgt im Fall des Absatzes 4 keine Einigung über den Grenzverlauf
mit den beteiligten Grundstückseigentümern, ist die Grenze im Liegen-
schaftskataster besonders zu kennzeichnen.

§ 17
Abmarkung

(1) Flurstücksgrenzen sind mit festen, dauerhaften und örtlich erkenn-
baren Grenzmarken abzumarken. Grenzmarken dürfen nur von den
zuständigen Vermessungsbehörden und den Öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieuren eingebracht, verändert, wiederhergestellt oder
entfernt werden. Dies gilt auch dann, wenn sie unrichtig eingebracht
oder entbehrlich sind. Abmarkungsmängel werden behoben und neue 
Flurstücksgrenzen abgemarkt nach Maßgabe einer Rechtsverordnung. 
Flurstücksgrenzen können abgemarkt werden, bevor sie im Liegen-
schaftskataster festgelegt worden sind. 

(2) Für die Abmarkung sind Grenzsteine aus Granit oder einem vergleich-
baren Gesteinsmaterial zu verwenden. Ist dies aufgrund der örtlichen 
Gegebenheiten unangemessen, können auch andere Grenzmarken
verwendet werden. ■

Auszug aus dem Gesetz über das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskataster 
im Freistaat Sachsen (SächsVermKatG) vom 29. Januar 2008
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Gemäß § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. 
I S. 540) wird Folgendes bekannt gemacht: Die FAY Berliner Straße 
GmbH & Co. KG hat bei der Stadt Leipzig als untere Wasserbehörde 
eine Erlaubnis für die vorübergehende Entnahme von ca. 238.500 m³ 
Grundwasser zur Trockenhaltung der Baugrube im Zusammenhang 
mit dem Bauvorhaben Berliner Straße 22-30 und für die Einleitung 
des geförderten Grundwassers in die Parthe beantragt. Für das Vor-
haben war aufgrund des Umfangs der Grundwasserentnahme gemäß 
§ 7 Absatz 1 UVPG eine allgemeine Vorprüfung über die Pflicht zur
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht)
durchzuführen. Gemäß § 5 Absatz 2 UVPG gibt die Stadt Leipzig ihre 
Feststellung der Öffentlichkeit bekannt:
Die Vorprüfung hat ergeben, dass eine UVP-Pflicht nicht besteht, weil
das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
hat. Folgende Gründe werden für das Nichtbestehen der UVP-Pflicht
als wesentlich angesehen:
Es handelt sich um eine vorübergehende Entnahme von Grundwasser 
während eines Zeitraums von 5 Monaten. Die Grundwasserstände im 
Umfeld der Baumaßnahme sind bis zum Erreichen eines stationären Zu-

stands nach Beendigung der vorübergehenden Grundwasserentnahme 
zu überwachen. Sofern im Zusammenhang mit den Wasserhaltungs-
maßnahmen ein Absinken des Grundwasserspiegels beobachtet werden 
sollte, sind für empfindliche Gehölze Bewässerungsmaßnahmen vor-
zusehen. Eine erhebliche Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit 
als Folge der Grundwasserentnahme ist nicht zu erwarten. Durch die 
Überwachung der Qualität des geförderten Grundwassers wird ge-
währleistet, dass kein schadstoffbelastetes Grundwasser in die Parthe 
eingeleitet wird. Eine Beeinflussung von Luft, Klima, Landschaft, Tieren 
oder der biologischen Vielfalt erfolgt durch die Grundwasserentnah-
me nicht. Negative Auswirkungen auf Bauwerke und bautechnische 
Infrastruktur sind unwahrscheinlich.
Im Ergebnis der Vorprüfung war festzustellen, dass durch das Vor-
haben keine nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind und 
damit keine UVP-Pflicht besteht. Es wird darauf hingewiesen, dass 
gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 UVPG die vorgenannte Entscheidung der 
Stadt Leipzig nicht selbstständig anfechtbar ist. ■

Leipzig, den 02.07.2021
Amt für Umweltschutz

Bekanntmachung der Stadt Leipzig zum Vollzug des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) – hier: Bauzeitliche  

Grundwasserbenutzung im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben 
Berliner Straße 22-30, Az. 36.01-36.10.18/GWA-24/20

Auf der Grundlage des § 4 des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Straßengesetz – SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. 
S. 93), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. August 2019
(SächsGVBl. S. 762) geändert worden ist, in Verbindung mit der Verord-
nung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit über 
Straßen- und Bestandsverzeichnisse (StraBeVerzVO) vom 4. Januar 1995
SächsGVBl. S 57, rechtsbereinigt mit Stand vom 1. März 2012) sind von
den Straßenbaubehörden für Gemeindestraßen und sonstige öffentliche
Straßen Bestandsverzeichnisse zu führen.
Nach § 54 Abs.1 SächsStrG wird der folgende beschränkt-öffentliche Weg 
(Fußgänger-, Fahrradverkehr) in das Bestandsverzeichnis der öffentlichen 
Straßen aufgenommen.
Benennung, Verlauf, ungefähre Länge
Weg 5402 (Teilfläche), Teilflächen der Flurstücke 500/3, 137/2, 521/1,
520/2, 519/2, 420/a, 907 und 139/4 jeweils der Gemarkung Knauthain,
ca. 140 m, beginnend Höhe Flurstück 500/2 der Gemarkung Knauthain
bis Höhe Flurstück 139/3 der Gemarkung Knauthain.
Das oben genannte Verzeichnis liegt 6 Monate zur öffentlichen Einsicht

Öffentliche Auslegung – Bestandsverzeichnisse für Gemeindestraßen 
und sonstige öffentliche Straßen

aus. Es kann in der Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager Straße 
118 in 04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033 in der Zeit von Mo., Mi., Do. 
8:00-14:00 Uhr, Di. 8:00-17:00 Uhr, Fr. 8:00-12:00 Uhr
eingesehen werden.
Gegen die Eintragungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Ablauf 
der Auslegungsfrist Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Martin-Luther-Ring 
4 – 6, 04109 Leipzig (oder Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager Straße 118, 
04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033), einzulegen, wo auch die Verfügung 
und ein Plan über die Lage der Straße zu den o.g. Zeiten zur Einsichtnahme 
offen liegen. Der Widerspruch kann auch in qualifizierter elektronischer 
Form nach dem Signaturgesetz mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Einsichtnahme in die Verfügung mit Begründung und Planauszug während 
dieser Zeit ist derzeit nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung 
unter 0341-1237673 an der vorgenannten Anschrift möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt
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Mit luftrechtlicher Genehmigung vom 1. Juni 2021, Az.: 55-4055/12/9-
2021/22844 ist dem Antrag der Flughafen Leipzig/Halle GmbH Trieb-
werksprobeläufe am Tage (6:00 - 22:00 Uhr) im Freien durchführen zu 
können, die aus witterungsbedingten oder aus sonstigen zwingenden 
technischen Gründen nicht im Triebwerksprobelaufstand stattfinden 
können, stattgegeben worden.
In der luftrechtlichen Genehmigung ist über alle rechtzeitig erhobenen 
Einwendungen, Forderungen und Anregungen entschieden worden.
Eine Ausfertigung der luftrechtlichen Genehmigung mit Rechtsbehelfs-
belehrung liegt in der Zeit vom 22. Juli 2021 bis 5. August 2021 in der 
Stadtverwaltung Leipzig, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4 - 6, 
Stadtplanungsamt, Zimmer 498 zu den Dienststunden
Montag:  8:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Dienstag: 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Mittwoch: 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Donnerstag: 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag:   8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
zu jedermanns Einsichtnahme aus.

Die Bekanntmachung einschließlich der luftrechtlichen Genehmigung 
sind im vorgenannten Zeitraum auch auf der Internetseite des Säch-
sischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr unter 
https://www.verkehr.sachsen.de/ einsehbar.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt die Genehmigung den Betrof-
fenen und denjenigen gegenüber, die Einwendungen erhoben haben, 
als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 Satz 2 VwVfG). Bis zum 
Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann die luftrechtliche Genehmigungsent-
scheidung von den Betroffenen und von denjenigen, die Einwendungen 
erhoben haben, beim Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr Wilhelm-Buck-Straße 2, 01097 Dresden, schriftlich 
oder elektronisch angefordert werden. ■

Stadtplanungsamt
i. A. des Sächsischen Staatsministeriums

für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Bekanntmachung über die luftrechtliche Genehmigungsentscheidung 
zu Triebwerksprobeläufen im Freien am Tage (6:00 Uhr-22:00 Uhr)
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in ihrer Sitzung am 
24.06.2021 den Bebauungsplans Nr. 428.2 „Gewerbegebiet Plagwitz 
Süd/Markranstädter Straße – Teil Süd“ (Vorlage Nr. VII-DS-02252) 
beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. Er ist 
im Stadtplanungsamt niedergelegt und kann wie unten angegeben 
kostenlos für die Dauer von zwei Wochen eingesehen werden.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.
Das Plangebiet befindet sich in Leipzig Südwest, im Ortsteil Plagwitz, 
westlich der Zschocherschen Straße zwischen Markranstädter Straße 
und Limburgerstraße (entsprechend kartenmäßiger Darstellung). 
Zur Sicherung der bestehenden gewerblichen Betriebe enthält der Be-
bauungsplan lediglich Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung. 
Der Bebauungsplan und die Begründung sowie die zusammenfassende 
Erklärung können im Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, Martin-Lu-
ther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 während der Dienststunden
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Bebauungsplan Nr. 428.2 „Gewerbegebiet 
Plagwitz Süd/Markranstädter Straße – Teil 
Süd“, Leipzig Südwest – Satzungsbeschluss

  Mo./Mi. 8.00-15.00 Uhr 
Di./Do.      8.00-16.00 Uhr
Fr.       8.00-12.00 Uhr

eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. Die zu-
sammenfassende Erklärung beinhaltet, wie die Umweltbelange, die 
Ergebnisse der Beteiligungsprozesse und anderweitige Planungsmög-
lichkeiten beim Zustandekommen des Plans berücksichtigt wurden.  
Die genannten Unterlagen sind auch im Internet über das Ratsinfor-
mationssystem der Stadt Leipzig unter https://ratsinfo.leipzig.de 
einsehbar.
Rechtsbehelf:
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Leipzig unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen 
Plan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.
Die hier gegebenen Hinweise auf Rechtsfolgen nach dem BauGB haben 
keinen Einfluss auf bestehende Rückübertragungsansprüche bzw. 
Entschädigungsansprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener 
Vermögensfragen.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Abs. 4 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 genannten Frist

a) die Rechtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 der SächsGemO 
geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 428.2 „Gewerbegebiet Plagwitz 
Süd/Markranstädter Straße – Teil Süd“ (fett umrandet), 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

https://ratsinfo.leipzig.de 
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Zum Bebauungsplan Nr. 416 „Freiladebahnhof Eutritzscher Straße/
Delitzscher Straße“ wird die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt.
Das Plangebiet befindet sich in Leipzig-Mitte, im Ortsteil Zentrum-Nord 
westlich der Bahnanlagen zwischen Eutritzscher Straße, Delitzscher 
Straße, Theresienstraße und Roscherstraße (entsprechend kartenmä-
ßiger Darstellung).
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§

Bebauungsplan Nr. 416 „Freiladebahnhof 
Eutritzscher Straße/Delitzscher Straße“,  

Leipzig-Mitte
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Bereits zur Aufstellung des Masterplans, der von der Ratsversammlung 
am 13.03.2019 als Grundlage zur Aufstellung des Bebauungsplans be-
schlossen wurde, fand eine mehrstufige Beteiligung der Öffentlichkeit, 
unter anderem in Nachbarschaftsforen, statt. Der Vorentwurf enthält 
nun die strukturelle Ausrichtung für die Entwicklung dieses Stadtteils. 
Auf dem brachgefallenen Areal des ehemaligen Freiladebahnhofes 
soll auf einer Fläche von ca. 25 Hektar ein neues, gemischt genutztes 
Stadtviertel mit hohem Grünanteil geschaffen werden. Neben der 
geplanten Wohn- und Gewerbenutzung sollen eine Grundschule, 
eine weiterführende Schule, Sport- und Freizeitanlagen sowie zwei 
Kindertageseinrichtungen entwickelt werden. Die Aufstellung des 
Bebauungsplanes ist dafür die planungsrechtliche Voraussetzung.
Zur Unterrichtung der Öffentlichkeit werden die Unterlagen zum 
Vorentwurf des Bebauungsplans

vom 20.07.2021 bis 30.08.2021
im Neuen Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Stadtpla-
nungsamt, im Ausstellungsbereich vor den Zimmern 496-499, während 
der Dienststunden
  Mo./Mi. 8.00-15.00 Uhr 

Di./Do.      8.00-16.00 Uhr
Fr.       8.00-12.00 Uhr

ausgestellt. 
Auch im Stadtbüro sind die Planunterlagen verfügbar (Burgplatz 1, 
Zugang über Markgrafenstr. 3, 04109 Leipzig, Öffnungszeiten Mo. bis 
Fr. 13.00-16.00 Uhr).
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen und 
haben Gelegenheit, sich zu informieren und zu äußern. Schriftliche 
Stellungnahmen richten Sie bitte an die Stadt Leipzig, Stadtplanungs-
amt, 04092 Leipzig, telefonische Anfragen an (0341) 123-49 48, oder 
per E-Mail an stadtplanungsamt@leipzig.de.
Wir weisen darauf hin, dass für den gesamten Zeitraum, zur angemes-
senen Berücksichtigung der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen 
im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie, ein 
Hygienekonzept umgesetzt wird und dadurch bei hohem Besucher-
aufkommen Wartezeiten nicht ausgeschlossen werden können. Um 
telefonische Voranmeldung wird gebeten.
Auch im Internet sind die Planunterlagen verfügbar unter:
- www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell
- Zentrales Landesportal Bauleitplanung www.bauleitplanung.

sachsen.de
- Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig https://ratsinfo.leipzig.

de (Vorlage Nr. VII-DS-02661). ■
Dezernat Stadtentwicklung und Bau

Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 416 „Freiladebahnhof Eutritzscher 
Straße/Delitzscher Straße“ (fett umrandet). 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung
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Wie im elektronischen Leipziger Amtsblatt Nr. 03/2021 am 01.05.2021 
und in der Printausgabe des Leipziger Amtsblatts Nr. 9/2021 am 
08.05.2021 bekannt gemacht, fand in der Zeit vom 18.05.2021 bis 
28.06.2021 die öffentliche Auslegung des Planentwurfs zum Bebau-
ungsplan Nr. 392 „Wilhelm-Leuschner-Platz“ statt. 
Mit der Beschlussfassung zur Vorlage für die Billigung und Auslegung 
des Bebauungsplanentwurfes musste die Begründung zum Planentwurf 
überarbeitet werden. Die Begründung wurde durch die Fassung vom 
28.04.2021 ersetzt und ist Gegenstand der öffentlichen Auslegung. Im 
Internet wurde versehentlich die Fassung vom 31.03.2021 eingestellt. 
Zur Wahrung der Transparenz und aus Gründen der Rechtssicherheit 
im Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan wird die öffentliche 
Auslegung des Planentwurfs deshalb wiederholt.
Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 21.04.2021 den Entwurf 
des Bebauungsplans Nr. 392 „Wilhelm-Leuschner-Platz“ gebilligt und 
die öffentliche Auslegung nach § 3 Absatz 2 BauGB beschlossen. Dieser 
Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.
Der Beschluss ist im Stadtplanungsamt, Zimmer 498 niedergelegt und 
kann zu den unten genannten Zeiten für die Dauer von zwei Wochen 
kostenlos eingesehen werden. 
Das Plangebiet befindet sich in Leipzig-Mitte, im Ortsteil Zentrum-
Süd zwischen Rossplatz, Grünewaldstraße, Windmühlenstraße und 
Peterssteinweg (entsprechend kartenmäßiger Darstellung). 
Das Areal, das derzeit vorwiegend eine innerstädtische Brachfläche ist, 
soll ein lebendiges Stadtquartier mit unterschiedlichen Kerngebiets-, 
Büro-, Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen werden und die 
Südvorstadt mit dem Stadtzentrum verbinden.
Der Entwurf des Bebauungsplans, die Begründung und die wesent-
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Bebauungsplan Nr. 392  
„Wilhelm-Leuschner-Platz“, Leipzig-Mitte
Öffentliche Auslegung des Planentwurfes

lichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen werden
vom 27.07.2021 bis 31.08.2021

im Neuen Rathaus, Martin-Luther-Ring 4 - 6, 04109 Leipzig, Stadt-
planungsamt, im Ausstellungsbereich vor den Zimmern 496 - 499, 
während der Dienststunden  
  Mo./Mi. 8.00-15.00 Uhr 

Di./Do.      8.00-16.00 Uhr
Fr.       8.00-12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich ausgelegt. 
Auch im Stadtbüro sind die Planunterlagen verfügbar (Burgplatz 1, 
Zugang über Markgrafenstr. 3, 04109 Leipzig, Öffnungszeiten Mo. bis 
Fr. 13.00-16.00 Uhr).
Wir weisen darauf hin, dass für den gesamten Zeitraum, zur angemes-
senen Berücksichtigung der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen 
im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie, ein 
Hygienekonzept umgesetzt wird und dadurch bei hohem Besucher-
aufkommen Wartezeiten nicht ausgeschlossen werden können. Um 
telefonische Voranmeldung wird gebeten.
Zusätzlich können die gesamten Planunterlagen über die Webseite der 
Stadt Leipzig unter www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell  sowie 
über das zentrale Landesportal des Freistaates Sachsen zur Bauleit-
planung unter www.bauleitplanung.sachsen.de eingesehen werden.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Beschluss im Internet 
über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig abzurufen unter 
https://ratsinfo.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-00208-NF-02). 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben 
werden. Schriftliche Stellungnahmen richten Sie bitte an die Stadt 
Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig, oder per E-Mail an stadt-
planungsamt@leipzig.de. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben. Bisher abgegebene Stellungnahmen werden 
im Planverfahren berücksichtigt und müssen nicht erneut abgegeben 
werden. Gleichwohl besteht nochmals die Möglichkeit zur Äußerung.
Die in den vorliegenden Stellungnahmen genannten voraussichtlichen 
Umweltauswirkungen beziehen sich insbesondere auf folgende Aus-
sagen und Hinweise:
• NABU Landesverband Sachsen e. V. zu Naturschutz, Artenviel-

falt, Lebensraum, Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Vögel und
Insekten

• Amt für Umweltschutz (AfU) zu Artenschutz (Baumpflanzun-
gen), Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung (Lebensräume für Tiere,
besonders Brutvögel), Biotopschutz (höhlenreiche Einzelbäume),
Schallimmission (Verkehrs- und Gewerbelärm), Stadtklima/Luft-
qualität (Luftschadstoffe und ihre Auswirkungen auf Menschen,
Wärmebelastung, Dachbegrünung, Wasserkonzept), Altlasten

• Stadtplanungsamt, SG Landschafts- und Grünordnungsplanung
zu Baumpflanzungen, blau-grüne Dächer, Tiere und Artenschutz

Darüber hinaus liegen folgende Arten umweltbezogener Informa-
tionen vor: 
• Artenschutzbeitrag zur artenschutzrechtlichen Prüfung (Gehölzbe-

stände, Baumbiotope, geschützte Tierarten insbesondere Brutvögel, 
Fledermäuse, Zauneidechsen und ihre Lebensstätten)

• Gehölz- und Biotopkartierung als kartenmäßige Darstellung
• Ergänzende artenschutzfachliche Betrachtung zu häufig vorkom-

menden Brutvogelarten
• Baumliste zum Baumbestand geschützter und zu erhaltender Bäume
• Altlastenuntersuchung zur Prüfung von Altlastenverdachtsflächen

und schädlichen Bodenveränderungen, Bergung und Entsorgung
• Regenwasserbewirtschaftungskonzept zur Untersuchung der

Möglichkeiten des Regenwasserrückhalts und der Regenwasser-
versickerung

• Energiekonzept „Wilhelm-Leuschner-Platz“ für eine umweltscho-
nende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung

• Verkehrsgutachten hier als Prognose für die das Gebiet umgebenden
Straßen und die innere Erschließung

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 392 „Wilhelm-Leuschner-Platz „ 
(fett umrandet)

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung
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• Luftschadstoffgutachten hier als Abschätzung der voraussicht-
lichen Auswirkungen auf die Luftqualität auf der Grundlage der
Verkehrsprognose

• Schalltechnische Untersuchung zu Verkehrs-, Gewerbe- und Ver-
anstaltungslärm mit Schallimmissionsprognose und Immissions-
schutz

• Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung
• Umweltbericht: Für die Belange des Umweltschutzes wurde im

Bauleitplanverfahren eine Umweltprüfung durchgeführt, in der
die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 
und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet wurden.
Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung zum Entwurf
des Bebauungsplans und enthält Informationen und Aussagen zu
den Auswirkungen auf das Stadtklima (Wärme- und Schadstoff-
belastung), auf das Stadt- und Landschaftsbild (Stadtstruktur, Auf-

enthaltsqualität), auf Flora und Fauna (Vegetationsbestand, Biotope 
höhlenreiche Einzelbäume, Vögel, Fledermäuse, Zauneidechsen), 
auf Denkmalschutz (Bowlingtreff, archäologische Kulturgüter), 
durch Altlasten im Boden und Neuversiegelung (Boden, Grund-
wasserneubildung, Versickerung Niederschlagswasser), durch 
Lärm- und Schadstoffbelastungen aufgrund Verkehr, Gewerbe und 
Veranstaltungen.

Außerdem liegt für den Neubau einer Markthalle am Wilhelm-Leusch-
ner-Platz eine vertiefende Tragfähigkeitsanalyse vor.
Weiterführende Informationen finden Sie unter https://www.leipzig.
de/bauen-und-wohnen/stadtentwicklung/projekte/wilhelm-leusch-
ner-platz/ . ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in ihrer Sitzung vom 
23.06.2021 die Satzung über eine Veränderungssperre für den Bebau-
ungsplan Nr. 433 „Stadtquartier östlich Bremer Straße“ beschlossen. 
Am 17.11.2016 wurde der Beschluss über die Aufstellung des Bau-
ungsplans Nr. 433 „Stadtquartier östlich Bremer Straße“ gefasst und 
am 26.11.2016 im Leipziger Amtsblatt bekanntgemacht.  
Der Beschluss über die Veränderungssperre als Satzung ist im Stadt-
planungsamt niedergelegt und kann wie unten angegeben kostenlos 
für die Dauer von zwei Wochen eingesehen werden.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft.
Der Geltungsbereich der Satzung befindet sich in Leipzig Nord, im 
Ortsteil Gohlis-Nord (siehe kartenmäßige Darstellung). 
Zur Sicherung der Planung dürfen im räumlichen Geltungsbereich 
dieser Satzung Vorhaben im Sinne des § 29 Baugesetzbuch (BauGB) 
nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden 
sowie erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von 
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§

Satzung über eine Veränderungssperre für ein 
Teilgebiet im Bebauungsplan Nr. 433 

„Stadtquartier östlich Bremer Straße“, Leipzig-Nord
Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht 
genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vor-
genommen werden.
Die Satzung kann im Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, Martin-Lu-
ther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 während der Dienststunden
  Mo./Mi. 8.00-15.00 Uhr 

Di./Do.      8.00-16.00 Uhr
 Fr.       8.00-12.00 Uhr
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden.
Die Satzung ist auch im Internet über das Ratsinformationssystem 
der Stadt Leipzig abrufbar unter https://ratsinfo.leipzig.de (Vorlage 
Nr. VII-DS-02584).
Rechtsbehelf:
Nach § 215 Abs. 1 BauGB ist eine nach § 214 Abs. 1 beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Leipzig unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für eingetretene 
Vermögensnachteile durch die Veränderungssperre nach § 18 BauGB 
und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.
Auf die Möglichkeit der Beantragung einer Entschädigung nach § 44 
Abs. 3 Satz 2 und 3 sowie § 43 Abs. 2 Satz 1 BauGB wird hingewiesen.
Der hier gegebene Hinweis auf Rechtsfolgen nach dem BauGB hat kei-
nen Einfluss auf bestehende Rückübertragungs  bzw. Entschädigungs-
ansprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Absatz 4 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Absatz 4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 der SächsGe-
mO geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich der Veränderungssperre für ein Teilgebiet im Bebauungs-
plan Nr. 433 „Stadtquartier östlich Bremer Straße“ (fett umrandet)

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadtentwicklung/projekte/wilhelm-leuschner-platz/
https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadtentwicklung/projekte/wilhelm-leuschner-platz/
https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadtentwicklung/projekte/wilhelm-leuschner-platz/
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau Mehrfamilienhaus mit 9 
Wohneinheiten mit Tiefgarage, Meusdorfer Straße 29“, Leipzig, Gemar-

kung Connewitz, Flurstücke 226 , 1742/1 
Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 28.06.2021 unter dem Aktenzei-
chen 63-2020-013692-VV-63.42-KKE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau Mehrfamilien-

haus mit 9 Wohneinheiten mit Tiefgarage, Meusdorfer Straße 29“,
Leipzig, Gemarkung Connewitz, Flurstücke 226 , 1742/1, im Ge-
nehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Verein-
fachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.
(3) estandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für Bau-
ordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG Südost; Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2
eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt;
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/1 23-51 67 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Zusammenführung von  
zwei Nutzungseinheiten (Lebensmitteleinzelhandel und Kosmetik) zu 

einem Biomarkt im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses, 
Demmeringstraße 9-11“, Leipzig,  

Gemarkung Lindenau, Flurstücke 400, 400a

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leip-
zig hat als untere Bauaufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2021-000036-VV-63.30-MAR einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:
Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Zusammenführung von
zwei Nutzungseinheiten (Lebensmitteleinzelhandel und Kosmetik) zu 
einem Biomarkt im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses,
Demmeringstraße 9-11“, Leipzig, Gemarkung Lindenau, Flurstücke 400,
400a, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG Nordwest; Martin-Lu-
ther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2
eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt;
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/1 23-51 18 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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